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Stellungnahme Abwägungsvorschläge Beschlussvorschläge 

1 AMPRION GMBH 

1.1 Mit Leitungsauskunft vom 27.04.2020 

1.1.1 Keine Bedenken 

Sie haben bei BIL-Leitungsauskunft eine Bauanfrage eingestellt. Der Status ihrer Anfrage 
hat sich geändert. 

Teilnehmer: Amprion GmbH 

Telefonnummer: 

E-Mail: GT-B-LBPosteingangBehoerden@amprion.net 

Status: Beantwortet 

Betroffenheit: Nicht betroffen 

Es werden keine Bedenken oder Anregungen geäußert. Die 
Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

1.2 Mit Leitungsauskunft vom 03.08.2020 

1.2.1 Keine Bedenken 

Sie haben bei BIL Leitungsauskunft eine Bauanfrage eingestellt. Der Status Ihrer An-
frage hat sich 
geändert. 
Teilnehmer: Amprion GmbH 
Telefonnummer: 
E-Mail: GT-B-LBPosteingangBehoerden@amprion.net 
Status: Beantwortet 
Betroffenheit: Nicht betroffen 

Es werden keine Bedenken oder Anregungen geäußert. Die 
Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen. 
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2 BEZIRKSREGIERUNG ARNSBERG – ABT. 6 (BERGBAU UND ENERGIE IN NRW) 

2.1 Mit Schreiben vom 11.05.2020 

2.1.1 Bergbau 

zu den bergbaulichen Verhältnissen im Planbereich erhalten Sie folgende Hinweise und 
Anregungen:  

Der Planbereich liegt über auf Braunkohle verliehenen Bergwerksfeldern. Außerdem be-
findet sich die Planfläche über dem Erlaubnisfeld ,,Weisweiler". Die Erlaubnis gewährt das 
befristete Recht zur Aufsuchung von Erdwärme. Eigentümerin aller o. g. Felder ist die RWE 
Power Aktiengesellschaft, Stüttgenweg 2 in 50935 Köln. 

 

 

Die vorgetragenen Belange erfordern keine Änderung der Plan-
konzeption, da alleinig durch die Lage des Plangebietes auf 
Bergwerks- oder Erlaubnisfeldern keine bodenrechtlichen 
Spannungen ausgelöst werden und die Umsetzung des Vorha-
bens sowie die Ausübung der beabsichtigten Nutzung unbe-
rührt bleiben. 

Zusätzlich wird der nachfolgende Hinweis in den Bebauungs-
plan selbst aufgenommen: 

„6. Bergbau 
Der räumliche Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes be-
findet sich über auf Braunkohle verliehenen Bergwerksfel-
dern. Außerdem befindet sich die Planfläche über dem Er-
laubnisfeld ,,Weisweiler". Die Erlaubnis gewährt das befris-
tete Recht zur Aufsuchung von Erdwärme. Eigentümerin aller 
o. g. Felder ist die RWE Power Aktiengesellschaft, Stüttgen-
weg 2 in 50935 Köln.“ 

Die Stellungnahme 
wird berücksichtigt. 

2.1.2 Sümpfungsmaßnahmen  

Der Planungsraum ist nach den hier vorliegenden Unterlagen (Differenzenpläne mit Stand: 
01.10.2016 aus dem Revierbericht, Bericht 1, Auswirkungen der Grundwasserabsenkung, 
des Sammelbescheides - Az.: 61.42.63 -2000-1 -) von durch Sümpfungsmaßnahmen des  

Braunkohlenbergbaus bedingten Grundwasserabsenkungen betroffen. Für die Stellung-
nahme wurden folgende Grundwasserleiter (nach Einteilung von Schneider & Thiele, 1965) 

Die vorgetragenen Belange erfordern keine Änderung der Plan-
konzeption, da sie auf der nachgelagerten Ebene der Ausfüh-
rungsplanung, z.B. durch bautechnische Maßnahmen abschlie-
ßend bewältigt werden können. 

Die Stellungnahme 
wird berücksichtigt. 
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betrachtet: Oberes Stockwerk, 9B, 8, 7, 6D, 6B, 2 - 5, 09, 07 Kölner Scholle, 05 Kölner 
Scholle. 

Die Grundwasserabsenkungen werden, bedingt durch den fortschreitenden Betrieb der 
Braunkohlentagebaue, noch über einen. längeren Zeitraum wirksam bleiben. Eine Zu-
nahme der Beeinflussung der Grundwasserstände im Planungsgebiet in den nächsten 
Jahren ist nach heutigem Kenntnisstand nicht auszuschließen. Ferner ist nach Beendi-
gung der bergbaulichen Sümpfungsmaßnahmen ein Grundwasserwiederanstieg zu erwar-
ten.  

Sowohl im Zuge der Grundwasserabsenkung für den Braunkohletagebau als auch bei ei-
nem späteren Grundwasserwiederanstieg sind hierdurch bedingte Bodenbewegungen 
möglich. Diese können bei bestimmten geologischen Situationen zu Schäden an der Ta-
gesoberfläche führen. Die Änderungen der Grundwasserflurabstände sowie die Möglich-
keit von Bodenbewegungen sollten bei Planungen und Vorhaben Berücksichtigung finden. 

Zusätzlich wird der nachfolgende Hinweis in den Bebauungs-
plan selbst aufgenommen: 

„7. Sümpfungsmaßnahmen 
Der räumliche Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes ist 
von durch Sümpfungsmaßnahmen des Braunkohlenbergbaus 
bedingten Grundwasserabsenkungen betroffen. Eine Zu-
nahme der Beeinflussung ist nicht auszuschließen. Ferner ist 
nach Beendigung der bergbaulichen Sümpfungsmaßnahmen 
ein Grundwasseranstieg zu erwarten. Hierdurch bedingte 
Bodenbewegungen können bei bestimmten geologischen Si-
tuationen zu Schäden an der Tagesoberfläche führen. Die 
Änderungen der Grundwasserflurabstände sowie die Mög-
lichkeit von Bodenbewegungen sollten bei Planungen und 
Vorhaben Berücksichtigung finden.“ 

2.1.3 Weitere Beteiligung 

Soweit noch nicht erfolgt empfehle ich Ihnen, diesbezüglich eine Anfrage an die RWE 
Power AG, sowie für konkrete Grundwasserdaten an den Erftverband, Am Erftverband 6 
in 50126 Bergheim, zu stellen. 

Die RWE Power AG und der Erftverband wurden am Verfahren 
beteiligt und sofern Stellungnahmen eingegangen sind, wurden 
diese in die Abwägung eingestellt. 

Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

3 BEZIRKSREGIERUNG DÜSSELDORF – DEZ. 22 (GEFAHRENABWEHR, HAFENSICHERHEIT, KAMPFMITTELBESEITIGUNG) 

3.1 Mit Schreiben vom 07.05.2020 

3.1.1 Kampfmittel Luftbildauswertung 

Luftbilder aus den Jahren 1939 - 1945 und andere historische Unterlagen liefern Hinweise 
auf vermehrte Bodenkampfhandlungen. Ich empfehle eine Überprüfung der zu überbau-
enden Fläche auf Kampfmittel im ausgewiesenen Bereich der beigefügten Karte. Die 

Eine Überprüfung auf evtl. vorhandene Kampfmittel erfolgt 
sinnvollerweise unmittelbar vor Baubeginn, nach Freiräumung 
der von Baumaßnahmen betroffenen Flächen und betrifft 

Die Stellungnahme 
wird berücksichtigt.  
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Beauftragung der Überprüfung erfolgt über das Formular Antrag auf Kampfmittelunter-
suchung auf unserer Internetseite¹. 

Sofern es nach 1945 Aufschüttungen gegeben hat, sind diese bis auf das Geländeniveau 
von 1945 abzuschieben. Zur Festlegung des abzuschiebenden Bereichs und der weiteren 
Vorgehensweise wird um Terminabsprache für einen Ortstermin gebeten. Verwenden Sie 
dazu ebenfalls das Formular Antrag auf Kampfmitteluntersuchung. 

Erfolgen Erdarbeiten mit erheblichen mechanischen Belastungen wie Rammarbeiten, 
Pfahlgründungen, Verbauarbeiten etc. empfehle ich zusätzlich eine Sicherheitsdetektion. 
Beachten Sie in diesem Fall auf unserer Internetseite das Merkblatt für Baugrundeingriffe. 

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Internetseite. 

somit die Ebene der Ausführungsplanung. Es wird der nachfol-
gende Hinweis in den Bebauungsplan aufgenommen: 

„8. Kampfmittel 
Die Bezirksregierung Düsseldorf – Dez. 22 (Gefahrenabwehr, 
Hafensicherheit, Kampfmittelbeseitigung) empfiehlt eine 
Überprüfung der zu überbauenden Fläche auf Kampfmittel. 
Sofern es nach 1945 Aufschüttungen gegeben hat, sind diese 
bis auf das Geländeniveau von 1945 abzuschieben. Zur Fest-
legung des abzuschiebenden Bereichs und der weiteren 
Vorgehensweise wird um Terminabsprache für einen Orts-
termin gebeten. Die Beauftragung erfolgt jeweils über das 
Formular Antrag auf Kampfmitteluntersuchung auf der Inter-
netseite der Bezirksregierung Düsseldorf. 
Erfolgen Erdarbeiten mit erheblichen mechanischen Belas-
tungen wie Rammarbeiten, Pfahlgründungen, Verbauarbei-
ten etc. wird zusätzlich eine Sicherheitsdetektion empfohlen. 
In diesem Fall ist das Merkblatt für Baugrundeingriffe auf der 
Internetseite der Bezirksregierung Düsseldorf zu beachten.“ 

3.1.2 Anlage 1 
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Der vom Eingeber dargestellte Bereich entspricht zumindest 
teilweise dem räumlichen Geltungsbereich des Bebauungspla-
nes Nr. B28 zum Zeitpunkt der Offenlage. Die südlichen Teilflä-
chen sind nicht Bestandteil des Bebauungsplanverfahrens.  Die 
Anlage wird zur Kenntnis genommen. 

Die Anlage wird zur 
Kenntnis genommen. 

3.2 Mit Mail vom 11.08.2020 
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3.2.1 Verweis auf vorherige Stellungnahme 

unter der Voraussetzung, dass sich keine Änderungen der räumlichen Ausdehnung 
ergeben haben, verweise ich auf mein Stellungnahme mit dem Aktenzeichen: 22.5‐3‐
5358048‐257/20/ vom 07.05.2020. 

Eine räumliche Ausdehnung ist nicht erfolgt. Die Stellung-
nahme vom 16.04.2020 wurde in die Abwägung eingestellt 
(vgl. Nr. 3.1). 

Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

4 BEZIRKSREGIERUNG KÖLN – DEZERNAT 52 

4.1 Mit Schreiben vom 15.05.2020 

4.1.1 Keine Bedenken 

durch das im Betreff genannte Vorhaben werden aus abfallwirtschaftlicher Sicht keine 
von mir zu vertretenden Fachbelange berührt. Daher bestehen keine Bedenken. 

Es werden keine Bedenken oder Anregungen vorgetragen. Die 
Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

5 BEZIRKSREGIERUNG KÖLN – DEZERNAT 53 

5.1 Mit Schreiben vom 28.05.2020 

5.1.1 Keine Bedenken 

durch die o. a. Bauleitplanung sind die Belange des Dezernates 53 der Bezirksregierung 
Köln nicht betroffen. 

Es werden keine Bedenken geäußert. Die Stellungnahme wird 
zur Kenntnis genommen. 

Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

5.1.2 Anpassung Begründung 

Aus den nachfolgenden Gründen rege ich jedoch eine Überprüfung bzw. Anpassung Ihrer 
Ausführungen auf Seite 6 der Planbegründung (1. Punkt, Bezug auf § 50 Satz 1 BImSchG) 
an: 

Die angesprochenen Punkte wurden in der Begründung nach-
träglich angepasst.  

Die Stellungnahme 
wird berücksichtigt. 
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-  Beim Bezug im Text auf § 50 Satz 1 BauGB handelt es sich offenbar um eine re-
daktionelle Unstimmigkeit. 

- Der Trennungsgrundsatz nach § 50 BImSchG in Bezug auf schädliche Umweltein-
wirkungen ist unabhängig vom Aspekt "schwere Unfälle" zu berücksichtigen und 
steht zudem nicht in Zusammenhang mit der Überschreitung bestimmter Men-
genschwellen nach der Richtlinie 2012/18/EU (Seveso-III-Richtlinie). 

- Der Trennungsgrundsatz nach § 50 BImSchG hinsichtlich des Aspektes "schwere 
Unfälle" ist nicht nur bei Betrieben der "oberen Klasse" (siehe Artikel 3 Nr. 3 der 
Richtlinie 2012/18/EU) sondern auch bei Betrieben der "unteren Klasse" (siehe 
Artikel 3 Nr. 2 der Richtlinie 2012/18/EU) zu berücksichtigen. 

5.2 Mit Schreiben vom 17.08.2020 

5.2.1 Anpassung der Begründung 

im Rahmen meiner Stellungnahme vom 28.05.2020 zur o. a. Bauleitplanung hatte ich 
eine Überprüfung der Ausführungen in der Begründung zu § 50 Satz 1 BImSchG ange-
regt. 
Aufgrund der nunmehr dazu vorgelegten unveränderten Planunterlagen (siehe Be-
gründung S. 5) sowie der vorliegenden Abwägungstabelle erfolgte zum Sachverhalt am 
13.08.2020 eine telefonische Nachfrage bei der von Ihnen beauftragten Firma VDH 
Projektmanagement GmbH (Frau Grothues). 
Von mir wurden dabei die Gründe für die o. a. Stellungnahme erläutert und darauf 
hingewiesen, dass auch die nunmehr vorliegende Begründung sowie die Ausführun-
gen in der Abwägungstabelle nicht nachvollzogen werden können. Frau Grothues be-
absichtigt aufgrund des Telefonates eine Überprüfung der Begründung sowie der Ab-
wägungstabelle. 
Insofern halte ich meine Ausführungen aus der Stellungnahme vom 28.05.2020 zu-
nächst inhaltlich aufrecht. 

Die angesprochenen Punkte wurden in der Begründung be-
reits angepasst.  

Die Stellungnahme 
wird berücksichtigt. 
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6 BEZIRKSREGIERUNG KÖLN – DEZERNAT 54 

6.1 Mit Schreiben vom 14.05.2020 

6.1.1 Keine Bedenken 

von Seiten des Dezernates 54 (Obere Wasserbehörde) ist keine Betroffenheit erkennbar. Es werden keine Bedenken oder Anregungen vorgetragen. Die 
Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

6.2 Mit Mail vom 18.08.2020 

6.2.1 Keine Bedenken 

von Seiten des Dezernates 54 (Obere Wasserbehörde) ist keine Betroffenheit erkenn-
bar. 

Es werden keine Bedenken oder Anregungen vorgetragen. 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

7 BUNDESAMT FÜR INFRASTRUKTUR, UMWELTSCHUTZ UND DIENSTLEISTUNGEN DER BUNDESWEHR 

7.1 Mit Schreiben vom 25.06.2020 

7.1.1 Keine Bedenken 

durch das o.a. Vorhaben werden Belange der Bundeswehr berührt, aber nicht beein-
trächtigt.  

Vorbehaltlich einer gleichbleibenden Sach- und Rechtslage bestehen zum angegebenen 
Vorhaben seitens der Bundeswehr als Träger öffentlicher Belange keine Einwände. 

Es werden keine Bedenken oder Anregungen vorgetragen. Die 
Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

7.2 Mit Schreiben vom 06.08.2020 

7.2.1 Keine Bedenken 
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durch das o.a. Vorhaben werden Belange der Bundeswehr berührt, aber nicht beein-
trächtigt.  
Vorbehaltlich einer gleichbleibenden Sach- und Rechtslage bestehen zum angege-
benen Vorhaben seitens der Bundeswehr als Träger öffentlicher Belange keine Ein-
wände. 

Es werden keine Bedenken oder Anregungen vorgetragen. 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

8 ERFTVERBAND 

8.1 Mit Schreiben vom 13.05.20 

8.1.1 Flurnahe Grundwasserstände 

die Grundwasseroberfläche ist im Bereich des Bebauungsplanes im oberen Grundwas-
serstockwerk durch den Braunkohlentagebau abgesenkt. Vor Beginn der Sümpfungs-
maßnahmen wurden flurnahe Grundwasserstände gemessen. Nach Beendigung des 
Braunkohlenbergbaus steigt die Grundwasseroberfläche an und es können sich langfristig 
im Bereich des Bebauungsplanes witterungsbedingt wieder flurnahe Grundwasserstände 
einstellen. Bei diesbezüglichen Rückfragen wenden Sie sich bitte an Frau Lenkenhoff, Ab-
teilung G1 – Grundwasser, Tel. – Nr.: 02271/88-1294, E-Mail: petra.lenkenhoff@erftver-
band.de. 

Die vorgetragenen Belange erfordern keine Änderung der Plan-
konzeption. 

Es wird zudem aufgrund der vorliegenden Stellungnahme sowie 
der Stellungnahmen des Kreis Düren vom 02.06.2020 sowie der 
RWE Power AG – Abteilung Bergschäden vom 03.06.2020 der 
nachfolgende Hinweis in den Bebauungsplan aufgenommen: 

„9. Flurnahe Grundwasserstände 
Innerhalb des Plangebietes können flurnahe Grundwasser-
stände auftreten. Bereits bei der Planung von unterirdischen 
Anlagen (Keller, Garage etc.) sind bauliche Maßnahmen (z.B. 
Abdichtungen) zum Schutz vor hohen Grundwasserständen 
vorzunehmen. Es darf keine Grundwasserabsenkung bzw. -
ableitung - auch kein zeitweiliges Abpumpen - nach Errich-
tung der baulichen Anlage erfolgen. Weiterhin dürfen keine 
schädlichen Veränderungen der Beschaffenheit des Grund-
wassers eintreten.  
Der Grundwasserstand kann vorübergehend durch künstli-
che oder natürliche Einflüsse verändert sein. Bei den 

Die Stellungnahme 
wird berücksichtigt. 
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Abdichtungsmaßnahmen ist ein zukünftiger Wiederanstieg 
des Grundwassers auf das natürliche Niveau zu berücksich-
tigen. Hier sind die Vorschriften der DIN 18195 „Abdichtung 
von Bauwerken", der DIN 18533 „Abdichtung von erdberühr-
ten Bauteilen“ und gegebenenfalls der DIN 18535 "Abdich-
tung von Behältern und Becken" zu beachten.“ 

8.2 Mit Schreiben vom 26.08.2020 

8.2.1 Keine Bedenken 

Leitungen, Messstellen und Anlagen des Erftverbandes sind derzeit durch die v. g. 
Maßnahme nicht betroffen. Daher bestehen aus wasserwirtschaftlicher Sicht seitens 
des Erftverbandes keine Bedenken. 

Es werden keine Bedenken oder Anregungen vorgetragen. 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

9 GASCADE 

9.1 Mit Schreiben vom 04.05.2020 

9.1.1 Keine Bedenken 

wir danken für die Übersendung der Unterlagen zu o. g. Vorhaben. 

Wir antworten Ihnen zugleich auch im Namen und Auftrag der Anlagenbetreiber WINGAS 
GmbH, NEL Gastransport GmbH sowie OPAL Gastransport GmbH & Co. KG. 

Nach Prüfung des Vorhabens im Hinblick auf eine Beeinträchtigung unserer Anlagen 
teilen wir Ihnen mit, dass unsere Anlagen zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht betroffen 
sind. Dies schließt die Anlagen der v. g. Betreiber mit ein. 

Bitte richten Sie Ihre Anfragen zu Leitungsauskünften zukünftig direkt an das kostenfreie 
BIL-Onlineportal unter: https://portal.bil-leitungsauskunft.de 

Es werden keine Bedenken oder Anregungen geäußert. Die 
Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis 
genommen. 
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Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass sich Kabel und Leitungen anderer Betreiber in 
diesem Gebiet befinden können. Diese Betreiber sind gesondert von Ihnen zur Ermittlung 
der genauen Lage der Anlagen und eventuellen Auflagen anzufragen. 

10 GEMEINDE MERZENICH 

10.1 Mit Schreiben vom 07.05.2020 

10.1.1 Keine Bedenken 

gegen das o. g. Bauleitplanverfahren bestehen seitens der Gemeinde Merzenich keine 

Bedenken. 

Es werden keine Bedenken oder Anregungen geäußert. Die 
Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

10.2 Mit Schreiben vom 11.08.2020 

10.2.1 Keine Bedenken 

gegen das o. g. Bauleitplanverfahren bestehen seitens der Gemeinde Merzenich keine 
Bedenken. 

Es werden keine Bedenken oder Anregungen geäußert. Die 
Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

11 GEOLOGISCHER DIENST 

11.1 Mit Schreiben vom 11.05.2020 

11.1.1 Erdbebengefährdung 

zu o. g. Verfahren gebe ich folgende Informationen und Hinweise: 

Erdbebengefährdung 

Es wird auf die Bewertung der Erdbebengefährdung hingewiesen, die bei Planung und 

Die Vollziehbarkeit der Planung wird durch die vorgetragenen 
Belange nicht in Frage gestellt, da sie auf der nachgelagerten 
Ebene der Genehmigungs- bzw. Ausführungsplanung, z.B. 
durch bautechnische Maßnahmen bewältigt werden können. 

Die Stellungnahme wir 
berücksichtigt. 
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Bemessung üblicher Hochbauten gemäß den Technischen Baubestimmungen des 
Landes NRW mit DIN 4149:2005-04 „Bauten in deutschen Erdbebengebieten“ zu 
berücksichtigen ist. 

Die Erdbebengefährdung wird in DIN 4149:2005 durch die Zuordnung zu Erdbebenzonen 

und geologischen Untergrundklassen eingestuft, die anhand der Karte der 
Erdbebenzonen und geologischen Untergrundklassen der Bundesrepublik Deutschland 1 
: 350 000, Bundesland Nordrhein-Westfalen (Geologischer Dienst NRW 2006) bestimmt 
werden. In den Technischen Baubestimmungen des Landes Nordrhein-Westfalen wird 
auf die Verwendung dieser Kartengrundlage explizit hingewiesen. 

Das hier relevante Planungsgebiet ist folgender Erdbebenzone / geologischer 
Untergrundklasse zuzuordnen: 

• Gemeinde Niederzier, Gemarkung Oberzier: 3 / S 

Bemerkung: DIN 4149:2005 wurde durch den Regelsetzer zurückgezogen und durch die 

Teile 1, 1/NA und 5 des Eurocode 8 (DIN EN 1998) ersetzt. Dieses Regelwerk ist jedoch 

bislang bauaufsichtlich nicht eingeführt. Anwendungsteile, die nicht durch DIN 4149 
abgedeckt werden, sind als Stand der Technik zu berücksichtigen. Dies betrifft hier 
insbesondere 

DIN EN 1998, Teil 5 „Gründungen, Stützbauwerke und geotechnische Aspekte“. 

Auf die Berücksichtigung der Bedeutungskategorien für Bauwerke gemäß DIN 4149:2005 

bzw. Bedeutungsklassen der relevanten Teile von DIN EN 1998 und der jeweils 
entsprechenden Bedeutungsbeiwerte wird ausdrücklich hingewiesen. 

Dies gilt insbesondere z. B. für große Wohnanlagen etc. 

Zusätzlich wird der nachfolgende Hinweis in den Bebauungs-
plan aufgenommen: 

„10. Erdbebengefährdung 
Gemäß DIN 4149:2005 ist der räumliche Geltungsbereich 
dieses Bebauungsplanes der Erdbebenzone 3 und der Geo-
logischen Untergrundklasse S zuzuordnen. DIN 4149:2005 
wurde durch den Regelsetzer zurückgezogen und durch die 
Teile 1, 11NA und 5 des Eurocode 8 (DIN EN 1998) ersetzt. Die-
ses Regelwerk ist jedoch bislang bauaufsichtlich nicht einge-
führt. Anwendungsteile, die nicht durch DIN 4149 abgedeckt 
werden, sind als Stand der Technik zu berücksichtigen. Dies 
betrifft hier insbesondere DIN EN 1998, Teil 5 „Gründungen, 
Stützbauwerke und geotechnische Aspekte“. 
Auf die Berücksichtigung der Bedeutungskategorien für Bau-
werke gemäß DIN 4149:2005 bzw. Bedeutungsklassen der re-
levanten Teile von DIN EN 1998 und der jeweils entsprechen-
den Bedeutungsbeiwerte wird ausdrücklich hingewiesen.“ 

11.1.2 Baugrund 

Baugrund 

Im Plangebiet sind Sande und Kiese der Jüngeren Hauptterrasse (Quartär) vorhanden, die 
von bis zu 2 m mächtigem Löss/Lösslehm überdeckt werden. 

Die Vollziehbarkeit der Planung wird durch die vorgetragenen 
Belange nicht in Frage gestellt, da sie auf der nachgelagerten 
Ebene der Genehmigungs- bzw. Ausführungsplanung, z.B. 

Die Stellungnahme 
wird berücksichtigt. 
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Den mir vorliegenden Informationen zufolge verläuft westlich des Plangebietes in 
Nordwest – Südost – Richtung eine tektonische Störung, der Oberzierer Sprung 2. Dieser 
ist nach aktuellen Erkenntnissen seismisch nicht aktiv. 

Da der exakte Verlauf von Störungen oft nicht bekannt ist, wird vom Geologien Dienst 
NRW generell eine Störungszone ausgewiesen, die eine Breite von jeweils 100 m rechts 
und links der jeweiligen Störungslinie aufweist. 

Der größte Teil des Plangebietes liegt innerhalb dieser Störungszone. 

Der Baugrund ist objektbezogen zu untersuchen und zu bewerten. 

Zur Klärung des genauen Verlaufs der Störung und zur Fragestellung einer möglichen 
Beeinflussung durch Sümpfungsmaßnahmen im Rheinischen Braunkohlenrevier, 
empfehle ich, soweit dies nicht bereits geschehen ist, eine Anfrage bei der RWE Power 
AG zu stellen. 

durch bautechnische Maßnahmen bewältigt werden können. 
Zusätzlich wird der nachfolgende Hinweis in den Bebauungs-
plan aufgenommen: 

„11. Tektonische Störungszone 
Der Großteil des räumlichen Geltungsbereiches dieses Be-
bauungsplans befindet sich innerhalb der Störungszone der 
westlich des Plangebietes verlaufenden tektonischen Stö-
rung des Oberzierer Sprungs. Diese ist nach aktuellen Er-
kenntnissen nicht seismisch aktiv.“ 
Die RWE Power AG wurde am Verfahren beteiligt und ihre Stel-
lungnahmen im Rahmen der Abwägung berücksichtigt. 

11.1.3 Schutzgut Boden 

Schutzgut Boden 

Unter Berücksichtigung des § 13a BauGB weise ich darauf hin, dass fruchtbare Böden 
betroffen sind, die sich auch durch ihre bodenklimatische Funktion auszeichnen, wie z. B. 
ein hohes Wasserspeicherkapazität im 2-Meter-Raum. Dies bitte ich bei der Bilanzierung 
von Kompensationsmaßnahmen zu berücksichtigen. 

Gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB gelten Eingriffe, die auf Grund 
der Aufstellung des Bebauungsplans zu erwarten sind, i.S.d. § 1a 
Abs. 3 Satz 6 BauGB als vor der planerischen Entscheidung er-
folgt oder zulässig. Kompensationsmaßnahmen im Sinne der 
Eingriffsregelung werden somit nicht notwendig. 

Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

12 IHK AACHEN 

12.1 Mit Schreiben vom 08.06.2020 

12.1.1 Keine Bedenken 

da der vorgesehene Planentwurf die Belange der gewerblichen Wirtschaft entweder gar 
nicht berührt oder - wo es der Fall ist - hinreichend berücksichtigt, bestehen seitens der 
Industrie- und Handelskammer (IHK) Aachen keine Bedenken. 

Es werden keine Bedenken oder Anregungen geäußert. Die 
Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen. 
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12.2 Mit Schreiben vom 25.08.2020 

12.2.1 Keine Bedenken 

da der vorgesehene Planentwurf die Belange der gewerblichen Wirtschaft entweder 
gar nicht berührt oder - wo es der Fall ist - hinreichend berücksichtigt, bestehen 
seitens der Industrie- und Handelskammer (IHK) Aachen keine Bedenken. 

Es werden keine Bedenken oder Anregungen geäußert. Die 
Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

13 KREIS DÜREN 

13.1 Mit Schreiben vom 02.06.2020 

13.1.1 Beteiligte Ämter 

zur o.g. Bauleitplanung wurden folgende Ämter der Kreisverwaltung Düren beteiligt: 

• Kreisentwicklung und Wirtschaftsförderung 

• Gebäudemanagement 

• Straßenverkehrsamt 

• Bauordnung, Tiefbau und Wohnungsbauförderung 

• Brandschutz 

• Umweltamt 

Die Aussagen zu den beteiligten Ämtern werden zur Kenntnis 
genommen.   

Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

13.1.2 Kreisentwicklung 

Kreisentwicklung 

Die Kreisentwicklung als Untere Planaufsicht begleitet die Siedlungsentwicklung in den 

kreisangehörigen Kommunen seit geraumer Zeit und kann bestätigen, dass insbesondere 
das vorhandene Angebot an Wohnflächen entweder bereits aktuell oder ganz offensicht-
lich die künftige Nachfrage nach Bauland nicht ausreichend bedienen kann. Der Kreis 

Die Ausführungen bezüglich der Wachstumsoffensive des Kreis 
Düren sowie des Prozesses Region+ der Bezirksregierung wer-
den zur Kenntnis genommen. Es werden keine Bedenken gegen 
die Planung geäußert. 

Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen. 
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Düren verfügt zwischenzeitlich über eine Lagegunst, die zu einer weiteren erhöhten 
Nachfrage nach Wohnbauflächen führen wird. 

Deshalb gilt es, diese Entwicklung der neuen Situation anzupassen, wobei auch die Kreis-
entwicklung davon ausgeht, dass entgegen dem Trend statistischer Berechnungen ein 
Bevölkerungsrückgang im gesamten Kreisgebiet eher nicht zu befürchten steht. 

Vor diesem Hintergrund will der Kreis Düren durch die Wachstumsoffensive des Kreises 
Düren bis zum Jahr 2025 auf mehr als 300.000 Einwohner wachsen. 

Zur Erreichung dieses Ziels auf über 300.000 Einwohner im Jahr 2025 zu wachsen unter-
stützt der Kreis Düren die planerischen Initiative der kreisangehörigen Kommunen. lm 
definierten Zeitfenster bis 2025 benötigt der Kreis Düren einen noch stärkeren Woh-
nungsbau, um den Bedarf an Wohnraum für mehr als 30.000 Neubürger im Kreis Düren 
zu decken. 

Die Wachstumsoffensive kann nur dann erfolgreich sein, wenn die in den kreisangehöri-
gen Kommunen vorhandenen Reserveflächen bauleitplanerisch tatsächlich entwickelt 

werden, um damit die Voraussetzungen für eine Verfügbarkeit weiterer Siedlungsflächen 
zur Aufnahme des mit der Wachstumsoffensive erwarteten Einwohnerzuwachses zu 
schaffen. 

Dies vorausgeschickt entspricht die vorliegende Planung der Gemeinde Niederzier dieser 
Zielsetzung. Sie ist zudem geeignet, den seitens der Bezirksregierung Köln initiierten Pro-
zess "Region + Wohnen" zu unterstützen. 

13.1.3 Brandschutz 

Brandschutz 

1. Es ist eine Löschwasserversorgung von 800 l/min (48 m³/h) über einen Zeitraum 
von zwei Stunden sicher zu stellen. Die v.g. Menge muss aus Hydranten im Um-
kreis von 300 m um das jeweils betrachtete Objekt zur Verfügung stehen. Von 
jedem Objekt muss ein Hydrant in maximal 80 m Entfernung erreichbar sein. Eine 
alternative Löschwasserversorgung ist abzustimmen. 

Die Ausführungen zum Thema Brandschutz betreffen die nach-
gelagerten Ebenen der Genehmigungs- und Ausführungspla-
nung und nicht das aktuelle Bauleitplanverfahren. Die Hinweise 
werden zur Kenntnis genommen.  

Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen.  
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2. Die Straßen sind als Zufahrt für die Feuerwehr auszubauen. Bezüglich der zuläs-
sigen Abmessungen (Kurvenradien/Breite/Neigung/Durchfahrtshöhe etc.) wird 
auf den § 5 BauO NRW m zugehörigen "Muster-Richtlinien über Flächen für die 
Feuerwehr -Fassung Februar 2007- (zuletzt geändert durch Beschluss der Fach-
kommission Bauaufsicht vom Oktober 2009)" verwiesen. Hier sind öffentliche 
Parkplätze, Begrünung (Bäume) und sonstige Maßnahmen Verkehrsberuhi-
gung/Kreisverkehr etc.) besonders zu beachten. Die Tragfähigkeit der Straßen 
muss für Feuerwehrfahrzeuge m einem Gesamtgewicht von 18 t ausgelegt sein. 
Insbesondere wird darauf hingewiesen, dass ab 50 m Entfernung der Gebäude 
/Gebäudeteile von der öffentlichen Verkehrsfläche Zufahrten und Bewegungs-
flächen für Fahrzeuge der Feuerwehr nach Maßgabe der o.g. Richtlinien erfor-
derlich sind. 

3. Die Straßenbezeichnung ist eindeutig erkennbar an der öffentlichen Verkehrs-
fläche anzubringen. 

13.1.4 Tiefbau/Straßenbaulastträger 

Die verkehrliche Erschließung des Plangebietes erfolgt über die Niederzierer Straße (K 2). 
Die Anbindung an die Kreisstraße ist im Vorfeld mit dem Fachbereich Tiefbau anhand 
eines Erschließungsplanes abzustimmen. 

Die Stellungnahme wird berücksichtigt. Es erfolgt noch vor Sat-
zungsbeschluss eine Abstimmung  

Die Stellungnahme 
wird berücksichtigt. 

13.1.5 Wasserwirtschaft 

Wasserwirtschaft 

Aus wasserwirtschaftlicher Sicht ist folgender Belang zu beachten: 

Grundwasserverhältnisse 

Nach den mir vorliegenden Unterlagen kann der Grundwasserstand im o.g. Planbereich 

flumah, d.h. weniger als ca. 2 m unter Geländeoberkante ansteigen. 

Folgender Hinweis ist in den o.g. Bebauungsplan aufzunehmen: 

Der Erftverband sowie die RWE Power AG haben sich in sei-
ner/ihrer Stellungnahme vom 13.05.2020 bzw. 03.06.202 eben-
falls zum Thema Grundwasserverhältnisse geäußert. Diesbe-
züglich wurde bereits ein Hinweis in den Bebauungsplan aufge-
nommen (vgl. Nr. 8.1.1). 

Die Stellungnahme 
wird berücksichtigt. 
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Bereits bei der Planung von unterirdischen Anlagen (Keller, (Tief-)Garage, etc.) sind bau-
liche Maßnahmen (z.B. Abdichtungen) zum Schutz vor hohen Grundwasserständen vor-
zunehmen. Es darf keine Grundwasserabsenkung bzw. -ableitung -auch kein zeitweiliges 
Abpumpen -nach Errichtung der baulichen Anlage erfolgen. Weiterhin dürfen keine 
schädlichen Veränderungen der Beschaffenheit des Grundwassers eintreten. 

13.1.6 Immissionsschutz 

Immissionsschutz  

Aus der Sicht des vorbeugenden Immissionsschutzes werden gegen das Planungsvorha-
ben Bedenken vorgetragen. Diese werden wie folgt begründet: 

Geräuschimmissionen  

Das Planvorhaben Wohnpark Weiherhof III grenzt gemäß B-Plan NZ-B-B9 nördlich an ein 
Gewerbegebiet und östlich an eine Sportstätte.  

Es wird seitens des Schallschutzgutachters (s. Schalltechnische Untersuchung des Büros 
für Schallschutz Mück, Herzogenrath vom 22.04.2020) empfohlen, zur Vermeidung von 
Konflikten an den zu den Sportstätten zugeneigten Fassaden (Ostfassaden) passiven 
Schallschutz in Form von Schallschutzfenstern u.ä. zu erstellen.  

Diese empfohlene Vorgehensweise ist aber nicht vereinbar mit den Vorgaben der Tech-
nischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TA Lärm, wobei der maßgebliche Immission-
sort 0,5 m außerhalb vor der Mitte des geöffneten Fensters des vom Geräusch am stärks-
ten betroffenen schutzbedürftigen Raumes liegt.  

Diesem Sachverhalt sollte aus immissionsschutzrechtlicher Sicht Rechnung getragen 
werden.  

Lichtimmissionen  

Es ist davon auszugehen, dass die geplanten Wohnbebauungen durch Lichteinwirkungen, 
hervorgerufen durch die Flutlichtanlage der östlich gelegenen Sportstätte, beaufschlagt 
werden können.  

Die Stellungnahme wird berücksichtigt. Hinsichtlich der Geräu-
schimmissionen wird festgesetzt, dass die Fenster an den Fas-
saden, die den Sportanlagen unmittelbar zugewandt sind, nicht 
öffenbar sein dürfen. Zudem hat sich die Gemeinde bereits im 
Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes B 18 dazu ver-
pflichtet, den Sportbetrieb während der sonntäglichen Ruhe-
zeiten auszuschließen. Somit wird insgesamt ein ausreichender 
Schutz vor Geräuschemissionen gewährleistet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bereits bei der damaligen Erstellung durch die Fa. Strabag 
wurde darauf geachtet, dass die Beleuchtungsanlage des 
Sportplatzes nicht zu einer Belästigung der Anwohner beiträgt 
oder Blendwirkungen hervorruft. Diesbezüglich erfolgte bei der 
Errichtung der Anlagen eine Begrenzung der Lichtpunkthöhe 

Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen. 
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Hier rege ich an gutachterlich zu überprüfen, ob ggf. schädliche Umwelteinwirkungen für 
die zukünftigen Anwohner vorliegen könnten.  

Eine erhebliche Belästigung i. S. des § 5 Abs. 1 Nr. 1 oder des § 22 Abs. 1 BlmSchG tritt in 
der Regel auf, wenn die angegebenen Immissionsrichtwerte überschritten werden. 

auf 10,0 m. Bei den Leuchten handelt es sich zudem um indi-
rekte Beleuchtungskörper. Ergänzend dazu findet eine regel-
mäßige, jährliche Überprüfung der Anlagen statt. Auch bei ei-
nem näheren Heranrücken der Be-bauung ist somit nicht da-
von auszugehen, dass eine lichttechnische Beeinträchtigung 
der Anwohner hervorgerufen wird. (Elektro Maaßen, 2020) 

13.1.7 Bodenschutz, Abgrabung sowie Natur und Landschaft 

Aus bodenschutz-, abgrabungsrechtlicher und landschaftspflegerischer Sicht werden 
keine Bedenken vorgetragen. 

Es werden keine Bedenken oder Anregungen geäußert. Die 
Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

13.2 Mit Schreiben vom 24.08.2020 

13.2.1 Beteiligte Ämter 

zur o.g. Bauleitplanung wurden folgende Ämter der Kreisverwaltung Düren beteiligt: 
• Kreisentwicklung und Wirtschaftsförderung 
• Gebäudemanagement 
• Straßenverkehrsamt 
• Bauordnung, Tiefbau und Wohnungsbauförderung 
• Brandschutz 
• Umweltamt 

Die Aussagen zu den beteiligten Ämtern werden zur Kenntnis 
genommen. 

Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

13.2.2 Kreisentwicklung 

Kreisentwicklung 
Die Kreisentwicklung als Untere Planaufsicht begleitet die Siedlungsentwicklung in den 
kreisangehörigen Kommunen seit geraumer Zeit und kann bestätigen, dass insbeson-
dere das vorhandene Angebot an Wohnflächen entweder bereits aktuell oder ganz 

Die Ausführungen bezüglich der Wachstumsoffensive des 
Kreis Düren sowie des Prozesses Region+ der Bezirksregie-
rung werden zur Kenntnis genommen. Es werden keine Be-
denken gegen die Planung geäußert. 

Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen. 
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offensichtlich die künftige Nachfrage nach Bauland nicht ausreichend bedienen kann. 
Der Kreis Düren verfügt zwischenzeitlich über eine Lagegunst, die zu einer weiteren 
erhöhten Nachfrage nach Wohnbauflächen führen wird. 
Deshalb gilt es, diese Entwicklung der neuen Situation anzupassen, wobei auch die 
Kreisentwicklung davon ausgeht, dass entgegen dem Trend statistischer Berechnun-
gen ein Bevölkerungsrückgang im gesamten Kreisgebiet eher nicht zu befürchten 
steht. 
Vor diesem Hintergrund will der Kreis Düren durch die Wachstumsoffensive des Krei-
ses Düren bis zum Jahr 2025 auf mehr als 300.000 Einwohner wachsen. 
Zur Erreichung dieses Ziels auf über 300.000 Einwohner im Jahr 2025 zu wachsen 
unterstützt der Kreis Düren die planerischen Initiativen der kreisangehörigen Kom-
munen. Im definierten Zeitfenster bis 2025 benötigt der Kreis Düren einen noch stär-
keren Wohnungsbau, um den Bedarf an Wohnraum für mehr als 30.000 Neubürger 
im Kreis Düren zu decken. 
Die Wachstumsoffensive kann nur dann erfolgreich sein, wenn die in den kreisange-
hörigen Kommunen vorhandenen Reserveflächen bauleitplanerisch tatsächlich ent-
wickelt werden, um damit die Voraussetzungen für eine Verfügbarkeit weiterer Sied-
lungsflächen zur Aufnahme des mit der Wachstumsoffensive erwarteten Einwohner-
zuwachses zu schaffen. 
Dies vorausgeschickt entspricht die vorliegende Planung der Gemeinde Niederzier 
dieser Zielsetzung. Sie ist zudem geeignet, den seitens der Bezirksregierung Köln ini-
tiierten Prozess "Region +Wohnen" zu unterstützen. 

13.2.3 Wasserwirtschaft 

Wasserwirtschaft 
Aus wasserwirtschaftlicher Sicht ist Folgendes zu beachten: 
Niederschlagswasserbeseitigung: 

Die angesprochenen Punkte wurden in der Begründung an-
gepasst. Die Kanalnetzanzeige betrifft nicht das aktuelle Bau-
leitplanverfahren, sondern die nachgelagerte Ebene des Ge-
nehmigungsverfahrens.  

Die Stellungnahme 
wird berücksichtigt. 
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In der Begründung wird unter Punkt 3.4 ausgeführt, dass die Regenwässer über eine 
Rückhaltung in den vorhandenen Regenwasserkanal eingeleitet werden. Die Rückhal-
tung soll als DN 800 oder mit Rigolenfüllkörpern erfolgen. 
Bei der Planung der Rückhaltung ist v.a. der flurnahe Grundwasserstand zu beachten. 
Dies bedeutet, dass Rigolen zur Versickerung als Rohr oder als Füllkörper nicht ein-
gesetzt werden dürfen. Vielmehr müssen dichte bzw. abgedichtete Füllkörper ver-
wendet werden, um ihre Funktionsfähigkeit zu erhalten. Weiterhin ist die Rückhaltung 
auftriebssicher auszuführen. Dies ist in der Begründung zum Bebauungsplan klarzu-
stellen und im Rahmen der Kanalnetzanzeige darzulegen und nachzuweisen. 

13.2.4 Immissionsschutz 

Immissionsschutz 
Hinweis: 
Der den Antragsunterlagen beigefügten zeichnerische Planentwurf mit der Darstel-
lung des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes weist eine Abweichung 
zu den zeichnerischen Unterlagen der schalltechnischen Untersuchung des Büro für 
Schallschutz, Umweltmessungen, Umweltkonzepte, Michael Mück, Herzogenrath vom 
22.4.2020 auf. 
Das in der v.g. schalltechnischen Untersuchung ausgewiesene Untersuchungsgebiet 
ist wesentlich kleiner und beinhaltet nur 2 südlich gelegene Mehrfamilienwohnhäuser, 
während der Planungsentwurf ein deutlich größeres Gebiet mit 4 Mehrfamilienwohn-
häusern darstellt. 
Die unterschiedliche Darstellung des Plangebietes bitte ich zu prüfen und ggfls. er-
neut zur Stellungnahme vorzulegen. Dies ist in jedem Falle erforderlich, sofern sich 
die "größere Variante" als die zu betrachtende Planungsvariante herausstellt. 
Ungeachtet dessen ergibt die Prüfung der schalltechnischen Untersuchung mit den 
dortvorgegebenen Maßgaben (kleineres Untersuchungsgebiet), dass der Belang Im-
missionsschutz ausreichend berücksichtigt wird. 

Die Abweichung ergibt sich daraus, dass der räumliche Gel-
tungsbereich des Bebauungsplans im Anschluss an die Of-
fenlage vergrößert wurde und somit einen Teilbereich des 
rechtskräftigen Bebauungsplanes B25 „Wohnpark Weiherhof 
II“ überplant. Im Rahmen des Planverfahrens zum Bebau-
ungsplan B25 wurde bereits eine schalltechnische Untersu-
chung im Jahr 2018 durchgeführt, sodass der Bereich nicht 
erneut untersucht wurde. Aus Gründen der besseren Nach-
vollziehbarkeit wird der Sachverhalt nun im aktuellen Schall-
gutachten ebenfalls erläutert und das Gutachten aus dem 
Jahr 2018 ebenfalls mit ausgelegt.  

Die Stellungnahme 
wird berücksichtigt. 
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13.2.5 Bodenschutz und Abgrabungen 

Bodenschutz und Abgrabungen 
Es bestehen keine Bedenken gegen das Vorhaben. 

Es werden keine Bedenken oder Anregungen geäußert. Die 
Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

13.2.6 Natur und Landschaft 

Natur und Landschaft 
Zum B-Plan liegen neben dem Plan mit zeichnerischen und textlichen Festsetzungen 
die Begründung und eine Artenschutzvorprüfung vor. 
Anhand der v.g. Unterlagen ist erkennbar, dass die Belange von Natur und Landschaft 
ordnungsgemäß ermittelt und bei der Planung entsprechend berücksichtigt worden 
sind. 
Gegen die Planung bestehen aus landschaftspflegerischer Sicht keine Bedenken. 
Die unter Hinweis dargelegte notwendige "Vogelschutzhecke" bedarf noch vor Sat-
zungsbeschluss der verbindlichen Absicherung. 

Die erforderliche Vogelschutzhecke wird noch vor Satzungs-
beschluss durch die Aufnahme eines zweiten räumlichen 
Geltungsbereiches sowie dazugehörige textliche Festset-
zung gesichert. Es werden keine Bedenken gegen die Planung 
erhoben.  

Die Stellungnahme 
wird berücksichtigt. 

13.2.7 Straßenbaulastträger 

Straßenbaulastträger 
Wie schon in meiner Stellungnahme vom 04.05.2020 "Aufstellung des Bebauungsplans 
B 28" beschrieben, erfolgt die verkehrliche Erschließung des Plangebietes über die 
Niederzierer Straße (K 2). Die Anbindung an die Kreisstraße ist im Vorfeld mit dem 
Fachbereich Tiefbau anhand eines Erschließungsplanes abzustimmen. 

Die Stellungnahme wird berücksichtigt. Es erfolgt noch vor 
Satzungsbeschluss eine Abstimmung  

Die Stellungnahme 
wird berücksichtigt. 

14 LANDESBETRIEB STRAßENBAU NORDRHEIN-WESTFALEN – REGIONALNIEDERLASSUNG VILLE-EIFEL 

14.1 Mit Schreiben vom 04.05.2020 
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14.1.1 Schutzmaßnahmen gegen Verkehrsemissionen 

gegen die o. g.  Bauleitplanung bestehen seitens der Straßenbauverwaltung vom Grund-
satz her keine Bedenken. 

Aus dem Bebauungsplan heraus bestehen gegenüber der Straßenbauverwaltung keine 
rechtlichen Ansprüche auf aktive und/oder passive Schutzmaßnahmen gegen Ver-
kehrsemissionen der L 264 auch künftig nicht. Dabei weise ich auch darauf hin, dass bei 
Hochbauten mit  Lärmreflexionen zu rechnen ist. Eventuell notwendige Maßnahmen ge-
hen zu Lasten der Stadt Stolberg. 

Im Bebauungsplan ist zeichnerisch und/oder textlich auf die Verkehrsemissionen (Staub, 
Lärm, Abgase, Sprühfahnen und Spritzwasser bei Nässe) der angrenzenden oder in der 
Nähe liegenden Straßen hinzuweisen (§ 9 Abs. 1 Ziff. 24 BauGB). Notwendige Schutzmaß-
nahmen gehen allein zu Lasten der Kommunen / der Vorhabenträger und nicht zu Lasten 
der Straßenbauverwaltung. 

Das Plangebiet rückt gegenüber den bestehenden Wohngebie-
ten im direkten Umfeld nicht näher an die bestehenden, über-
geordneten Verkehrstrassen ran. Insofern besteht kein An-
fangsverdacht für die Annahme, dass die Planung ein Erforder-
nis zur Umsetzung von Lärmschutzmaßnahmen gegenüber ver-
kehrsbedingten Emissionen begründet.  

Gemäß der Datenbank „Online-Emissionskataster Luft NRW“ 
des Landesamts für Natur- Umwelt und Verbraucherschutz 
Nordrhein-Westfalen ist in der Gemeinde Niederzier mit mittle-
ren bis geringen Kfz-verkehrsbedingten Emissionen zu rechnen. 
Somit liegt, auch vor dem Hintergrund bundespolitischer Dis-
kussionen zur Begrenzung von Emissionen, kein konkreter An-
fangsverdacht für die Annahme vor, dass es im Plangebiet und 
dessen Umfeld zu berechtigten Ersatzansprüchen auf-grund 
von Kfz-verkehrsbedingten Abgasen oder Feinstaub kommen 
könnte. 

Ergänzend wird jedoch der nachfolgende Hinweis in den Bebau-
ungsplan aufgenommen. 

„12. Verkehrsemissionen der L 264 
Durch die nahe gelegene L 264 können Verkehrsemissionen 
wie Staub, Lärm, Abgase oder Sprühfahnen und Spritzwasser 
bei Nässe ausgelöst werden. Eventuell not-wendige Schutz-
maßnahmen gehen allein zu Lasten der Kommunen und nicht 
zu Lasten der Straßenbauverwaltung.“ 

Die Stellungnahme 
wird berücksichtigt. 

14.2 Mit Schreiben vom 05.08.2020 
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14.2.1 Keine Bedenken 

Gegen die o.g. Bauleitplanung bestehen seitens der Straßenbauverwaltung keine Be-
denken.  

Es werden keine Bedenken oder Anregungen geäußert. Die 
Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

15 LANDESGEMEINSCHAFT NATURSCHUTZ UND UMWELT NORDRHEIN-WESTFALEN E.V. 

15.1 Mit Schreiben vom 03.06.2020 

15.1.1 Keine Bedenken 

zu dem o.g. Verfahren (Ihr Aktenzeichen Amt 4-828"erx) gibt die LNU folgende Stellung-
nahme ab: 

Das der Begründung beigegebene Luftbild entspricht nicht den aktuellen Gegebenheiten 
im Umfeld des Plangebiets. Es sollte heutzutage kein Problem mehr sein, ein aktuelles 
Luftbild zur Verfügung zu stellen. 

Trotz des überalterten Luftbildes hat die LNU keine Einwände gegen die Planung. 

Das Luftbild entspricht den aktuellen Aufnahmen von TIM-
Online 2.0. Das dort angegebene Bildflugdatum ist der 
28.06.2019. Aufgrund der neuen Datenschutzverordnung dür-
fen nur Luftbilder von offiziellen Quellen wie die Daten in dem 
von der Bezirksregierung Köln bereitgestellten Portal TIM-
Online verwendet werden. Es wurde somit das aktuellste, zur 
Verfügung stehende Luftbild verwendet. Es werden zudem 
keine Bedenken gegen die Planung geäußert. Die Stellung-
nahme wird zur Kenntnis genommen. 

Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

15.2 Mit Schreiben vom 24.08.2020 

15.2.1 Keine Bedenken 

zu dem o.g. Verfahren gibt die LNU folgenden Stellungnahme ab: 
Die LNU hat keine Einwände. 

Es werden keine Bedenken oder Anregungen geäußert. Die 
Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

16 LANDWIRTSCHAFTSKAMMER NORDRHEIN-WESTFALEN 
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16.1 Mit Schreiben vom 04.06.2020 

16.1.1 Keine Bedenken 

zum o.a. Vorhaben nehmen wir als Fachbehörde wie folgt Stellung: 

Aus landwirtschaftlich-fachlicher Sicht bestehen keine Bedenken. 

Es werden keine Bedenken oder Anregungen geäußert. Die 
Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

16.2 Mit Schreiben vom 23.08.2020 

16.2.1 Keine Bedenken 

zum o.a. Vorhaben nehmen wir als Fachbehörde wie folgt Stellung: 
Aus landwirtschaftlich-fachlicher Sicht bestehen keine Bedenken. 

Es werden keine Bedenken oder Anregungen geäußert. Die 
Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

17 LVR – AMT FÜR BODENDENKMALPFLEGE IM RHEINLAND 

17.1 Mit Mail vom 13.05.2020 

17.1.1 Bodendenkmäler 

ich bedanke mich für die Übersendung der Planunterlagen im Rahmen der TÖB-
Beteiligung zu den o.g. Planungen. 

Auf Basis der derzeit für das Plangebiet verfügbaren Unterlagen sind keine Konflikte zwi-
schen der Planung und den öffentlichen Interessen des Bodendenkmalschutzes zu er-
kennen. Zu beachten ist dabei jedoch, dass Untersuchungen zum Ist-Bestand an Boden-
denkmälern in dieser Fläche nicht durchgeführt wurden. 

Von daher ist diesbezüglich nur eine Prognose möglich. 

Ich verweise daher auf die Bestimmungen der §§ 15, 16 DSchG NRW (Meldepflicht- und 

Die Stellungnahme wird berücksichtigt. Es wird der nachfol-
gende Hinweis in den Bebauungsplan aufgenommen. 

„13. Bodendenkmäler 
Bei Bodenbewegungen auftretende archäologische Funde 
und Befunde sind der Gemeinde als Untere Denkmalbehörde 
oder dem LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland, 
Außenstelle Nideggen, Zehnthofstraße 45, 52385 Nideggen, 
Tel.: 02425/9039-0, Fax: 02425/9039-199, unverzüglich zu 
melden. Bodendenkmal und Fundstelle sind zunächst 

Die Stellungnahme 
wird berücksichtigt. 
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Veränderungsverbot bei der Entdeckung von Bodendenkmälern) und bitte Sie, folgenden 
Hinweis in die Planungsunterlagen aufzunehmen: Bei Bodenbewegungen auftretende ar-
chäologische Funde und Befunde sind der Gemeinde als Untere Denkmalbehörde oder 
dem LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland, Außenstelle Nideggen, Zehnthof-
straße 45, 52385 Nideggen, Tel.: 02425/9039-0, Fax: 02425/9039-199, unverzüglich zu 
melden. Bodendenkmal und Fundstelle sind zunächst unverändert zu erhalten. Die Wei-
sung des LVR-Amtes für Bodendenkmalpflege für den Fortgang der Arbeiten ist abzu-
warten. 

unverändert zu erhalten. Die Weisung des LVR-Amtes für 
Bodendenkmalpflege für den Fortgang der Arbeiten ist ab-
zuwarten.“ 

18 LVR – KAUFM. IMMOBILIENMANAGEMENT, HAUSHALT, GEBÄUDESERVICE 

18.1 Mit Mail vom 05.06.2020 

18.1.1 Keine Bedenken 

hiermit möchte ich Sie innerhalb meiner Stellungnahme darüber informieren, dass keine 
Betroffenheit bezogen auf Liegenschaften des LVR vorliegt und daher keine Bedenken 
gegen die o.g. Maßnahme geäußert werden. 

Es werden keine Bedenken oder Anregungen geäußert. Die 
Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

18.1.2 Weitere Beteiligung 

Diese Stellungnahme gilt nicht für das LVR Amt für Denkmalpflege im Rheinland in Pulheim 
und das LVR‐ Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland in Bonn; es wird darum gebeten, 
deren Stellungnahmen gesondert einzuholen. 

Das Rheinische Amt für Denkmalpflege in Pulheim sowie das 
Rheinische Amt für Bodendenkmalpflege in Bonn wurden an 
dem Verfahren beteiligt und deren Stellungnahmen – soweit 
diese abgegeben wurden – in die Abwägung eingestellt. 

Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

18.2 Mit Mail vom 20.08.2020 

18.2.1 Keine Bedenken 
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hiermit möchte ich Sie innerhalb meiner Stellungnahme darüber informieren, dass 
keine Betroffenheit bezogen auf Liegenschaften des LVR vorliegt und daher keine 
Bedenken gegen die o.g. Maßnahme geäußert werden. 

Es werden keine Bedenken oder Anregungen geäußert. Die 
Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

18.2.2 Weitere Beteiligung 

Diese Stellungnahme gilt nicht für das LVR Amt für Denkmalpflege im Rheinland in 
Pulheim und das LVR‐ Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland in Bonn; es wird 
darum gebeten, deren Stellungnahmen gesondert einzuholen. 

Das Rheinische Amt für Denkmalpflege in Pulheim sowie das 
Rheinische Amt für Bodendenkmalpflege in Bonn wurden an 
dem Verfahren beteiligt und deren Stellungnahmen – soweit 
diese abgegeben wurden – in die Abwägung eingestellt. 

Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

19 NATURSCHUTZVERBÄNDE BUND UND NABU 

19.1 Mit Schreiben vom 22.05.2020 

19.1.1 Vorkommen planungsrelevanter Arten 

zu obiger Planung geben die Naturschutzverbände BUND und NABU folgende Stellung-
nahme ab. 

Das Plangebiet „Wohnpark Weiherhof III“ bildet mit den letzten unbebauten Flächen des 
„Wohnparks Weiherhof II“ die letzte natürlich Rückzugsfläche des Innenbereichs südlich 
der Neuen Mitte. Mit der Bebauung dieser Flächen verschwinden diese Flächen für die 
heimischen dort vorkommenden Tierarten komplett. Besonders die Fläche des Plange-
biets Weiherhof II bietet durch die vorhandenen Gehölzstrukturen vielen Tierarten, be-
sonders aber Vogelarten wie Schwarzkehlchen, Dorngrasmücke, Nachtigall u.a. gute Le-
bensbedingungen. Es ist daher davon auszugehen, dass diese Arten durch die Bebauung 
verdrängt und beeinträchtigt werden. Die aktuelle Planfläche des „Wohnparks Weiherhof 
III“ ist durch Dauergrünland gekennzeichnet. Dieses dient vielen Vogelarten als Nahrungs-
habitat, beispielsweise Feldsperlingen, Feldlerchen und auch dem Steinkauz, der lange 
Zeit im jetzigen bebauten Bereich um die Neue Mitte vorgekommen ist. Es ist daher im 
Vorfeld zu klären, ob diese planungsrelevanten Vogelarten vorkommen und durch die 

Zur Überprüfung der vorgetragenen Sachverhalte wurde eine 
artenschutzrechtliche Prüfung durchgeführt (Büro für Frei-
raumplanung D. Liebert, 2020). Im Rahmen der Prüfung wurde 
das Untersuchungsgebiet am 12.06.2020 sowie am 16.06.2020 
begangen und auf Hinweise planungsrelevanter Arten unter-
sucht.  

Aufgrund der Nutzungsstrukturen im Umland des Plangebietes 
wurden im Rahmen der Voruntersuchung nur solche Arten an-
genommen, die eine erhebliche Störungstoleranz aufweisen.  
Die vereinfachte Analyse zur potenziellen Betroffenheit pla-
nungsrelevanter Arten konnte eine Betroffenheit diverser Vo-
gel- und Fledermausarten nicht ausschließen. Die Gehölzstruk-
turen können baumgebundenen Fledermausarten grundsätz-
lich als Ruhestätten dienen. Auch ist eine Nutzung der Gehölze 

Die Stellungnahme 
wird berücksichtigt. 
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Bebauung beeinträchtigt werden würden. Sollte dies der Fall sein, müssten Ausgleichs-
maßnahmen im Umfeld ergriffen werden, im Falle beispielsweise des Steinkauzes als vor-
gezogene CEF-Maßnahme. Wir bitten dies vor Baubeginn zu prüfen und gegebenenfalls 
Maßnahmen zu ergreifen. 

als Fortpflanzungs- und Ruhestätte für diverse Vogelarten 
denkbar. Zur Vermeidung des Eintretens von Verbotstatbe-
ständen des § 44 BNatSchG wurden textliche Festsetzungen 
und Hinweise in die Plankonzeption aufgenommen (vgl. Kapitel 
4.9 und 6 der Begründung zum Bebauungsplan). Die vorgenann-
ten Maßnahmen sind vor Satzungsbeschluss verbindlich abzu-
sichern.  

Nach Durchführung der Maßnahmen stehen artenschutzrecht-
liche Belange dem geplanten Vorhaben nicht entgegen. 

19.2 Mit Schreiben vom 22.08.2020 

19.2.1 Artenschutzrechtlicher Ausgleich 

zu obiger Planung geben die Naturschutzverbände BUND und NABU folgende Stel-
lungnahme ab: 
Wie schon im Artenschutzrechtlichen Gutachten (ASP1) festgehalten wurde, gehen 
den Brutvögeln in nördlichen Plangebiet Nahrungs- und Lebensräume sowie Fort-
pflanzungsstätten verloren. Wir begrüßen jedoch die Ausgleichsmaßnahme, die nörd-
lich des Eingriffs vorgesehen ist, da sie 1:1 den Verlust ausgleichen wird. Kritisch be-
werten wir nur die Lage direkt an der L264, wobei noch eine Pufferzone durch den 
Waldbereich vorhanden ist. 
Daher erheben wir keine Bedenken. 

Es werden keine Bedenken geäußert. Die Stellungnahme wird 
zur Kenntnis genommen. 

Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

20 PLEDOC GMBH 

20.1 Mit Mail vom 15.05.2020 

20.1.1 Keine Bedenken 
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von der Open Grid Europe GmbH, Essen, der GasLINE GmbH & Co. KG, Straelen, und der 
Viatel Deutschland GmbH, Frankfurt am Main, sind wir mit der Wahrnehmung ihrer Inte-
ressen im Rahmen der Bearbeitung von Fremdplanungsanfragen und öffentlich-rechtli-
chen Verfahren beauftragt.  

Unter folgendem Link erhalten Sie unsere Antwort zu Ihrer Anfrage: Bauleitplanung der 
Gemeinde Niederzier Aufstellung des Bebauungsplanes B 28 - "Wohnpark Weiherhof III", 
Ortschaft Oberzier, im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB Beteiligung der Be-
hörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange im Bauleitplanverfahren gemäß§ 3 Abs. 
2 BauGB und§ 4 Abs. 2 BauGB vom 24.04.2020 zum Download:  

https://download.open-grid-europe.com/public/Downloadticket.aspx?Downloadti-
cketld=d8486807-1991-4df5- ab32-a751869fcce7  

Dieser Link ist bis zum 04.07.2020 gültig.  

Folgende Dokumente sind im Zip enthalten: 

• 20200501479_Stellungnahme_gesamt.pdf (Version 1) 

Es werden keine Bedenken oder Anregungen geäußert. Die 
Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

20.2 Mit Schreiben vom 13.05.2020 

20.2.1 Keine Betroffenheit 

wir beziehen uns auf Ihre o.g. Maßnahme und teilen Ihnen hierzu mit, dass von uns ver-
waltete Versorgungsanlagen der nachstehend aufgeführten Eigentümer bzw. Betreiber 
von der geplanten Maßnahme nicht betroffen werden: 

• Open Grid Europe GmbH, Essen 

• Kokereigasnetz Ruhr GmbH, Essen 

• Ferngas Netzgesellschaft mbH (FG), Netzgebiet Nordbayern, Schwaig bei 
Nürnberg 

• Mittel-Europäische Gasleitungsgesellschaft mbH (MEGAL), Essen 

• Mittelrheinische Erdgastransportleitungsgesellschaft mbH (METG), Essen 

Es werden keine Bedenken oder Anregungen geäußert. Die 
Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen. 
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• Nordrheinische Erdgastransportleitungsgesellschaft mbH & Co. KG (NETG), 
Dortmund 

• Trans Europa Naturgas Pipeline GmbH (TENP), Essen 

• GasLINE Telekommunikationsnetzgesellschaft deutscher Gasversorgungs-
unternehmen mbH & Co. KG, 

• Straelen (hier Solotrassen in Zuständigkeit der PLEdoc GmbH) 

• Viatel GmbH (Zayo Group), Frankfurt 
Maßgeblich für unsere Auskunft ist der im Übersichtsplan markierte Bereich. 
Dort dargestellte Leitungsverläufe dienen nur zur groben Übersicht. 
Achtung: Eine Ausdehnung oder Erweiterung des Projektbereichs bedarf immer einer 
erneuten Abstimmung mit uns. 

20.2.2 Anlage 1 
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Der vom Eingeber dargestellte Bereich entspricht dem räumli-
chen Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. B28 zum Zeit-
punkt der Offenlage. Die Anlage wird zur Kenntnis genommen. 

Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

20.3 Mit Mail vom 12.08.2020 

20.3.1 Keine Bedenken 

von der Open Grid Europe GmbH, Essen, der GasLINE GmbH & Co. KG, Straelen, und 
der Viatel Deutschland GmbH, Frankfurt am Main, sind wir mit der Wahrnehmung ihrer 
Interessen im Rahmen der Bearbeitung von Fremdplanungsanfragen und öffentlich-
rechtlichen Verfahren beauftragt. 
Unter folgendem Link erhalten Sie unsere Antwort zu Ihrer Anfrage: Bebauungsplan B 
28 - "Wohnpark Weiherhof III", Ortschaft Oberzier der Gemeinde Niederzier, im 
beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB Benachrichtigung über die erneute 

Es werden keine Bedenken oder Anregungen geäußert. Die 
Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen. 
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Offenlage nach § 3 Abs. 2 BauGB sowie Beteiligung der Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB vom 29.07.2020 zum Download: 
https://download.open‐grid‐
europe.com/public/Downloadticket.aspx?DownloadticketId=d5467755‐5ac8‐46f5‐
a70c‐ 
8dad8b87417f 
Dieser Link ist bis zum 01.10.2020 gültig. 
Folgende Dokumente sind im Zip enthalten: 

• 20200800483_Stellungnahme_gesamt.pdf (Version 1) 

20.4 Mit Schreiben vom 05.08.2020 

20.4.1 Keine Betroffenheit 

wir beziehen uns auf Ihre o.g. Maßnahme und teilen Ihnen hierzu mit, dass von uns 
verwaltete Versorgungsanlagen der nachstehend aufgeführten Eigentümer bzw. 
Betreiber von der geplanten Maßnahme nicht betroffen werden: 

• Open Grid Europe GmbH, Essen 
• Kokereigasnetz Ruhr GmbH, Essen 
• Ferngas Netzgesellschaft mbH (FG), Netzgebiet Nordbayern, Schwaig bei 

Nürnberg 
• Mittel-Europäische Gasleitungsgesellschaft mbH (MEGAL), Essen 
• Mittelrheinische Erdgastransportleitungsgesellschaft mbH (METG), Essen 
• Nordrheinische Erdgastransportleitungsgesellschaft mbH & Co. KG (NETG), 

Dortmund 
• Trans Europa Naturgas Pipeline GmbH (TENP), Essen 
• GasLINE Telekommunikationsnetzgesellschaft deutscher 

Gasversorgungsunternehmen mbH & Co. KG, 

Es werden keine Bedenken oder Anregungen geäußert. Die 
Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen. 
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• Straelen (hier Solotrassen in Zuständigkeit der PLEdoc GmbH) 
• Viatel GmbH (Zayo Group), Frankfurt 

Maßgeblich für unsere Auskunft ist der im Übersichtsplan markierte Bereich. 
Dort dargestellte Leitungsverläufe dienen nur zur groben Übersicht. 
Achtung: Eine Ausdehnung oder Erweiterung des Projektbereichs bedarf immer einer 
erneuten Abstimmung mit uns. 

20.4.2 Anlage 1 

 

Der vom Eingeber dargestellte Bereich entspricht dem 
räumlichen Geltungsbereich der geplanten Ausgleichsmaß-
nahme. Die Anlage wird zur Kenntnis genommen. 

Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

20.4.3 Anlage 2 
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Der vom Eingeber dargestellte Bereich entspricht dem 
räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. B28 
zum Zeitpunkt der erneuten Offenlage. Die Anlage wird zur 
Kenntnis genommen. 

Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

21 REGIONETZ 

21.1 Mit Mail vom 24.04.2020 

21.1.1 Aufkunft 

Ihre angeforderten Auskunftsdaten wurden erstellt und stehen ab sofort für Sie im Down-
load-Bereich zur Verfügung. 

Sie können die Dokumente auch über den folgenden Link herunterladen: 

Download der Auskunft 20200424_0022_V01 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Es werden 
keine Bedenken oder Anregungen vorgetragen.  

Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen. 
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21.1.2 Anschreiben 

hiermit erhalten Sie für die o.g. Maßnahme die gewünschten Bestandsplanauszüge. De-
taillierte Angaben zu Ihrer Anfrage sind am Ende dieses Schreibens tabellarisch aufge-
führt. Bei Bauarbeiten ist darauf zu achten, dass unsere Ver- und Entsorgungsanlagen 
nicht beschädigt werden. Ein Überbauen der erdverlegten Leitungen ist nicht gestattet. 

Alle zu der Planauskunft gehörenden Dokumente sind auf der Baustelle vorzuhalten. Die 
Bestandspläne verlieren nach 30 Tagen ihre Gültigkeit. Bei Verzögerungen des Baube-
ginns bzw. Unterbrechung der Baumaßnahme muss eine erneute Auskunft über die Lage 
der Leitungen eingeholt werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass zu Beginn von Baumaß-
nahmen aktuelle Planauskünfte aller relevanter Ver- und Entsorgungsunternehmen ein-
zuholen sind. 

Die Regionetz GmbH betreibt im gesamten Versorgungsnetz Steuerkabel. Die Dokumen-
tation und Beauskunftung dieser Einrichtungen wird durch die NetCologne durchgeführt. 
Bitte wenden Sie sich dementsprechend an die NetCologne. 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Es werden 
keine Bedenken oder Anregungen vorgetragen.   

Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

Freistellungsvermerk: 

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die in den Plänen enthaltenen Abgaben der Lage 
und, soweit angegeben, die Verlegungstiefe unverbindlich sind und zum Zeitpunkt der 
Verlegung aufgenommen wurden. Mit Abweichungen muss daher gerechnet werden. Es 
ist zu berücksichtigen, dass erdverlegte Kabel und Leitungen nicht zwingend geradlinig 
verlaufen. Aufgrund von Erdbewegungen können über die Tiefenlage der Versorgungslei-
tungen generell keine Angaben gemacht werden. Erdarbeiten in Leitungsnähe sind unbe-
dingt von Hand und mit äußerster Vorsicht durchzuführen. Die genaue Lage der Kabel 
und Leitungen sind durch fachgerechte Erkundungsmaßnahmen (Handschachtung, 
Suchschlitze, Querschläge, Ortung oder ähnliches) festzustellen. Die Entnahme von Ma-
ßen durch Abgreifen aus dem Plan ist nicht zulässig. Bei abweichenden Tiefenlagen oder 
Leitungsverläufen kann ein Mitverschulden nicht begründet werden. Abweichender Ver-
lauf der Kabel und Leitungen, auch in der Tiefenlage, sowie wenn nicht dargestellte Kabel 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Die Aussa-
gen betreffen jedoch eher die Ebene der nachgelagerten Ge-
nehmigungs- und Ausführungsplanung und nicht das aktuelle 
Bauleitplanverfahren.  

Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen. 
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oder Leitungen in der Örtlichkeit vorgefunden werden verpflichtet den Nutzer zu erhöh-
ter Sorgfalt. In diesen Fällen hat der Nutzer die Regionetz unverzüglich zu informieren. 

Die Auskunft gilt nur für den angefragten räumlichen Bereich sowie für den angegebenen 
Verwendungszweck und für Versorgungsanlagen, die sich im Zuständigkeitsbereich der 
Regionetz befinden. Dementsprechend ist ggf. noch mit Anlagen anderer Versorgungs-
unternehmen zu rechnen, bei denen weitere Auskünfte eingeholt werden müssen. 

Bei Arbeiten im Bereich unserer Versorgungsanlagen verweisen wir auf die beiliegende 
Schutzanweisung. 

Angaben zur Planauskunft: 

Vorgangsnummer: 20200424_0022_V01 

Auskunftsadresse: Niederzierer Straße 60, Niederzier 

Ihr Projekttitel: Amt 4 - B 28 / Merx 

Ihre Beschreibung: Bauleitplanung der Gemeinde Niederzier Aufstellung des Bebauungs-
planes B 28 - "Wohnpark Weiherhof III", Ortschaft Oberzier, im beschleunigten Verfahren 
nach § 13a BauGB Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
im Bauleitplanverfahren gemäß § 3 Abs. 2 BauGB und § 4 Abs. 2 BauGB 

Grund der Anfrage: Planung 

Projekt: Neubau (Wohnhaus) 

geplanter Zeitraum von: 04.05.2020 

geplanter Zeitraum bis: 08.06.2020 

Auskunft gültig bis: 24.05.2020 

Art der Auskunft (Online/Vorort): Online-Auskunft 

Anfragetyp/Eingangsart: online/email 

Auslieferungstyp/Zustellungsart: Download 

Anlagen 

20200424_0022_V01_Übersicht.pdf 

Die Angaben zur Planauskunft werden zur Kenntnis genommen. 
Es werden keine Bedenken oder Anregungen vorgetragen. 
  

Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen. 
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20200424_0022_V01_Auskunft_01_A3_Q.pdf 

20200424_0022_V01_Auskunft_02_A3_Q.pdf 

Nutzungsbedingungen der Planauskunft - Regionetz.pdf 

Schutzmaßnahmen bei Arbeiten in der Nähe von Kabeln und Rohrleitungen.pdf 

Zeichenvorschrift.pdf 

21.1.3 Anlage 1: Übersicht 
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Die Übersichtsdarstellungen werden zur Kenntnis genommen.  Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen.  
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Die Übersichtsdarstellungen werden zur Kenntnis genommen.  Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen.  
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21.1.4 Anlage 2: Auskunft 01 

 

Die Anlage wird zur Kenntnis genommen. Es besteht offenbar 
bereits ein Anschluss für Gas.  

Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen.  
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Die Anlage wird zur Kenntnis genommen. Es besteht offenbar 
bereits ein Anschluss für Wasser.  

Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen.  

21.1.5 Anlage 3: Auskunft 02 
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Die Anlage wird zur Kenntnis genommen. Durch die Niederzie-
rer Straße verläuft offenbar bereits eine Gasleitung der Regio-
netz GmbH.  

Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen.  
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Die Anlage wird zur Kenntnis genommen. Durch die Niederzie-
rer Straße verläuft offenbar bereits eine Wasserleitung der Re-
gionetz GmbH.  

Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen.  

21.1.6 Anlage 4: Nutzungsbedingungen 
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Die Anlage wird zur Kenntnis genommen.  Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

21.1.7 Anlage 5:  Merkblatt Schutzmaßnahmen bei Arbeiten in der Nähe von Kabeln und Rohrleitungen 
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[Das Merkblatt umfasst 19 Seiten und enthält keine relevanten Aspekte für das aktuelle 
Bauleitplanverfahren, da die Inhalte erst für die Ebene der Ausführungsplanung relevant 
werden. Diesbezüglich wird auf eine Darstellung in der Abwägungstabelle verzichtet. Bei 
Bedarf kann das Merkblatt jedoch gerne bei der Gemeinde Niederzier eingesehen wer-
den.] 

- - 

21.1.8 Anlage 6: Zeichenvorschrift 
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Die Anlage wird zur Kenntnis genommen.  Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen.  
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Die Anlage wird zur Kenntnis genommen.  Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen.  
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Die Anlage wird zur Kenntnis genommen.  Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen.  
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Die Anlage wird zur Kenntnis genommen.  Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen.  
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22 RWE POWER AG – ABTEILUNG BERGSCHÄDEN 

22.1 Mit Schreiben vom 03.06.2020 

22.1.1 Hinweise 

Wir weisen darauf hin, dass das gesamte Plangebiet in einem Auegebiet liegt, in dem der 
natürliche Grundwasserspiegel nahe der Geländeoberfläche ansteht und der Boden hu-
moses Bodenmaterial enthalten kann.  

Die allgemeinen Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen.  

22.1.2 Humose Böden 

Humose Böden sind empfindlich gegen Bodendruck und im Allgemeinen kaum tragfähig. 
Erfahrungsgemäf1 wechseln die Bodenschichten auf kurzer Distanz in ihrer Verbreitung 
und Mächtigkeit, so dass selbst bei einer gleichmäßigen Belastung diese Böden mit un-
terschiedlichen Setzungen reagieren können.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das gesamte Plangebiet ist daher wegen der Baugrundverhältnisse gemäß §9 Abs. 5 Nr. 1 
BauGB als Fläche zu kennzeichnen, bei deren Bebauung ggf. besondere bauliche Maß-
nahmen, insbesondere im Gründungsbereich, erforderlich sind.  

Die Vollziehbarkeit der Planung wird durch die vorgetragenen 
Belange nicht in Frage gestellt, da sie auf der nachgelagerten 
Ebene der Genehmigungs- bzw. Ausführungsplanung, z.B. 
durch bautechnische Maßnahmen bewältigt werden können. 
Ergänzend dazu wird der nachfolgender Hinweis in den Bebau-
ungsplan aufgenommen: 

„14. Humose Böden 
Die Böden innerhalb des östlichen Teils des Geltungsberei-
ches des Bebauungsplans enthalten humoses Bodenmate-
rial. Humose Böden sind empfindlich gegen Bodendruck und 
im Allgemeinen kaum tragfähig. Erfahrungsgemäß wechseln 
die Bodenschichten auf kurzer Distanz in ihrer Verbreitung 
und Mächtigkeit, so dass selbst bei einer gleichmäßigen Be-
lastung diese Böden mit unterschiedlichen Setzungen rea-
gieren können.“ 
Die Kennzeichnung zur Umgrenzung der Flächen, bei deren Be-
bauung besondere bauliche Vorkehrungen gegen äußere Ein-
wirkungen erforderlich sind, wurde im Bebauungsplan ergänzt. 

Die Stellungnahme 
wird berücksichtigt. 
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22.1.3 Auebereich 

Wir bitten Sie, hierzu in die textlichen Festsetzungen des Bebauungsplanes folgende Hin-
weise aufzunehmen: 

Das Plangebiet liegt in einem Auebereich 

• Baugrundverhältnisse: Wegen der Bodenverhältnisse im Auegebiet sind bei der 
Bauwerksgründung ggf. besondere bauliche Maßnahmen, insbesondere im 
Gründungsbereich, erforderlich. Hier sind die Bauvorschriften des Eurocode 7 
„Geotechnik" DIN EN 1997-1 mit nationalem Anhang, die Normblätter der DIN 1054 
"Baugrund - Sicherheitsnach weise im Erd- und Grundbau - Ergänzende Rege-
lungen", und der DIN 18 196 "Erd- und Grundbau; Bodenklassifikation für bau-
technische Zwecke" mit der Tabelle 4, die organische und organogene Böden als 
Baugrund ungeeignet einstuft, sowie die Bestimmungen der Bauordnung des 
Landes Nordrhein-Westfalen zu beachten. 

• Grundwasserverhältnisse: Der natürliche Grundwasserspiegel steht nahe der 
Geländeoberfläche an. Der Grundwasserstand kann vorübergehend durch 
künstliche oder natürliche Einflüsse verändert sein. Bei den Abdichtungsmaß-
nahmen ist ein zukünftiger Wiederanstieg des Grundwassers auf das natürliche 
Niveau zu berücksichtigen. Hier sind die Vorschriften der DIN 18195 "Abdichtung 
von Bauwerken", der DIN 18533 "Abdichtung von erdberührten Bauteilen" und 
gegebenenfalls der DIN 18535 "Abdichtung von Behältern und Becken" zu beach-
ten. Weitere Informationen über die derzeitigen und zukünftig zu erwartenden 
Grundwasserverhältnisse kann der Erftverband in Bergheim geben (www.erftver-
band.de). 

Bezüglich der Baugrundverhältnisse wird der nachfolgende 
Hinweis in den Bebauungsplan aufgenommen: 

„15. Baugrund 
Wegen der Bodenverhältnisse im Auegebiet sind bei der 
Bauwerksgründung ggf. besondere bauliche Maßnahmen, 
insbesondere im Gründungsbereich, erforderlich. Hier sind 
die Bauvorschriften des Eurocode 7 „Geotechnik" DIN EN 
1997-1 mit nationalem Anhang, die Normblätter der DIN 1054 
"Baugrund – Sicherheitsnachweise im Erd- und Grundbau -
Ergänzende Regelungen", und der DIN 18196 "Erd- und 
Grundbau; Bodenklassifikation  für bautechnische Zwecke“ 
mit der Tabelle 4, die organische und organogene Böden als 
Baugrund ungeeignet einstuft, sowie die Bestimmungen der 
Bauordnung des Landes Nordrhein-Westfalen zu beachten. 
Es wird empfohlen die Baugrundeigenschaften objektbezo-
gen zu untersuchen und zu bewerten.“ 
Der Erftverband sowie der Kreis Düren haben sich in seinen 
Stellungnahmen vom 13.05.2020 bzw. 02.06.202 ebenfalls zum 
Thema Grundwasserverhältnisse geäußert. Diesbezüglich 
wurde bereits ein Hinweis in den Bebauungsplan aufgenommen 
(vgl. Nr. 8.1.1). 

Die Stellungnahme 
wird berücksichtigt. 

22.1.4 Abteilung Liegenschaften 

Sofern weitere Belange unserer Gesellschaft von der Maßnahme betroffen werden, er-
halten Sie von unserer koordinierenden Abteilung Liegenschaften ein gesondertes Ant-
wortschreiben. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Es werden keine Be-
denken oder Anregungen gegen die Planung erhoben.  

Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen. 
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23 RWE POWER AG - ABTEILUNG LIEGENSCHAFTEN UND LIEGENSCHAFTSBETREUUNG 

23.1 Mit Schreiben vom 03.06.2020 

23.1.1 Staub- und Geräuschemissionen des Tagebaus 

im Bereich der geplanten Wohnbebauung kann es wegen des nahe gelegenen Tagebaus 
temporär zu erhöhten Staub- und Geräuschimmissionen kommen, die belästigend wirken 
können. Die gesetzlichen und von der Bergbehörde auferlegten Immissionswerte werden 
dabei zwar eingehalten, dennoch können ungünstige Wetterlagen und Betriebssituatio-
nen Belastungssituationen hervorrufen, die als störend empfunden werden. Zukünftige 
Bauherren sollten hierauf frühzeitig hingewiesen werden. 

Die gesetzlichen Immissionsgrenzwerte werden sowohl hin-
sichtlich der Staub- als auch der Geräuschemissionen des  Ta-
gebaus eingehalten.  Zur ergänzenden Information wird der 
nachfolgende Hinweis in den Bebauungsplan aufgenommen: 

„16. Staub- und Geräuschemissionen des Tagebau Hambach 
Aufgrund des nahe gelegenen Tagebaus kann es temporär zu 
erhöhten Staub- und Geräuschimmissionen kommen, die 
belästigend wirken können. Die gesetzlichen und von der 
Bergbehörde auferlegten Immissionswerte werden dabei 
zwar eingehalten, dennoch können ungünstige Wetterlagen 
und Betriebssituationen Belastungssituationen hervorrufen.“ 

Die Stellungnahme 
wird berücksichtigt. 

24 STADT DÜREN 

24.1 Mit Schreiben vom 25.08.2020 

24.1.1 Keine Bedenken 

vielen Dank für die Information über die Beteiligung der Behörden und sonstigen Trä-
ger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB zum Bebauungsplan B 28 "Wohnpark 
Weiherhof III" der Gemeinde Niederzier. 
Gegen das o. g. Bauleitplanverfahren bestehen seitens der Stadt Düren keine Beden-
ken. 

Es werden keine Bedenken oder Anregungen vorgetragen. 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen. 
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25 TELEFÓNICA GERMANY GMBH & CO. OHG 

25.1 Mit Schreiben vom 25.05.2020 

25.1.1 Telekommunikationslinien 

aus Sicht der Telefónica Germany GmbH & Co. OHG sind nach den einschlägigen raum-
ordnerischen Grundsätzen die folgenden Belange bei der weiteren Planung zu berück-
sichtigen, um erhebliche Störungen bereits vorhandener Telekommunikationslinien zu 
vermeiden: 

• durch das Plangebiet führen 2 Richtfunkverbindungen hindurch 

• die Fresnelzone der Richtfunkverbindungen 306555873_306555874 befindet sich 
in einem vertikalen Korridor zwischen 12 m und 52 m über Grund 

Zur besseren Visualisierung erhalten Sie beigefügt zur E‐Mail ein digitales Bild, welches 
den Verlauf unsere Punkt‐zu‐Punkt‐Richtfunkverbindung verdeutlichen sollen. 

Die farbige Linien versteht sich als Punkt‐zu‐Punkt‐Richtfunkverbindungen der Telefónica 
Germany GmbH & Co. OHG. Das Plangebiet ist im Bild mit einer dicken roten Linie einge-
zeichnet. 

Die Linie in Magenta hat keine Relevanz für Sie. 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

25.1.2 Trassen und Schutzkorridore 

Man kann sich diese Telekommunikationslinie als einen horizontal über der Landschaft 
verlaufenden Zylinder mit einem Durchmesser von rund 40‐60m (einschließlich der 
Schutzbereiche) vorstellen (abhängig von verschiedenen Parametern). 

Bitte beachten Sie zur Veranschaulichung die beiliegenden Skizzen mit Einzeichnung des 
Trassenverlaufes. Alle geplanten Konstruktionen und notwendige Baukräne dürfen nicht 
in die Richtfunktrasse ragen. Wir bitten um Berücksichtigung und Übernahme der o.g. 
Richtfunktrasse in die Vorplanung und in die zukünftige Bauleitplanung bzw. den zukünf-
tigen Flächennutzungsplan. Innerhalb der Schutzbereiche (horizontal und vertikal) sind 

Der Trassenverlauf der Telekommunikationslinien wurde mits-
amt der Schutzkorridore nachrichtlich in den Bebauungsplan 
übernommen. 

Ergänzend wurde der nachfolgende Hinweis in den Bebauungs-
plan eingefügt: 

„17.  Richtfunk 

Die Stellungnahme 
wird berücksichtigt. 
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entsprechende Bauhöhenbeschränkungen festzusetzen, damit die raumbedeutsame 
Richtfunkstrecke nicht beeinträchtigt wird. 

Es muss daher ein horizontaler Schutzkorridor zur Mittellinie der Richtfunkstrahlen von 
mindestens +/‐ 30 m und einen vertikalen Schutzabstand zur Mittellinie von mindestens 
+/‐20m eingehalten werden. 

Wir bitten um Berücksichtigung und Übernahme der o.g. Richtfunktrassen einschließlich 
der geschilderten Schutzbereiche in die Vorplanung und in die zukünftige Bauleitplanung 
bzw. den zukünftigen Flächennutzungsplan. Innerhalb der Schutzbereiche (horizontal und 
vertikal) sind entsprechende Bauhöhenbeschränkungen s. o. festzusetzen, damit die 
raumbedeutsamen Richtfunkstrecken nicht beeinträchtigt werden. 

Sollten sich noch Änderungen in der Planung / Planungsflächen ergeben, so würden wir 
Sie bitten uns die geänderten Unterlagen zur Verfügung zu stellen, damit eine erneute 
Überprüfung erfolgen kann. 

Durch das Plangebiet verläuft eine Richtfunktrasse der Te-
lefónica Germany GmbH & Co. OHG. Der Verlauf wurde 
nachrichtlich in den Bebauungsplan aufgenommen. 
Bei der Errichtung und/oder Änderung von baulichen Anla-
gen im Trassenverlauf ist folgendes zu beachten:  
Zur Mittellinie der Richtfunkstrahlen ist ein horizontaler 
Schutzabstand von mindestens +/- 30 m und ein vertikaler 
Schutzabstand von mindestens +/-20 m einzuhalten. Zur Er-
mittlung der genauen Höhenlage der Richtfunkverbindung 
sowie der ihr zugehörigen Fresnelzone und der sich daraus 
ergebenden konkreten Schutzabstände ist die Telefónica 
Germany GmbH & Co. OHG, Südwestpark 38, 90449 Nürn-
berg zu kontaktieren.“ 

25.1.3 Anlage 1 

 

Die Anlage wird zur Kenntnis genommen.  Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen. 
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25.1.4 Anlage 2 

 

Der vom Eingeber dargestellte Bereich entspricht dem räumli-
chen Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. B28 zum Zeit-
punkt der Offenlage. Die Anlage wird zur Kenntnis genommen. 

Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

25.2 Mit Mail vom 12.08.2020 

25.2.1 Telekommunikationslinien 

aus Sicht der Telefónica Germany GmbH & Co. OHG sind nach den einschlägigen 
raumordnerischen Grundsätzen die folgenden Belange bei der weiteren Planung zu 
berücksichtigen, um erhebliche Störungen bereits vorhandener 
Telekommunikationslinien zu vermeiden: 

• durch das Plangebiet führen 2 Richtfunkverbindungen hindurch 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen. 
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• die Fresnelzone der Richtfunkverbindungen 306555873_306555874 befindet 
sich in einem vertikalen Korridor zwischen 12 m und 52 m über Grund 

Zur besseren Visualisierung erhalten Sie beigefügt zur E‐Mail ein digitales Bild, welches 
den Verlauf unsere Punkt‐zu‐Punkt‐Richtfunkverbindung verdeutlichen sollen. 
Die farbige Linien versteht sich als Punkt‐zu‐Punkt‐Richtfunkverbindungen der 
Telefónica Germany GmbH & Co. OHG. Das Plangebiet ist im Bild mit einer dicken 
roten Linie eingezeichnet. 
Die Linie in Magenta hat keine Relevanz für Sie. 

25.2.2 Trassen- und Schutzkorridore 

Man kann sich diese Telekommunikationslinie als einen horizontal über der 
Landschaft verlaufenden Zylinder mit einem Durchmesser von rund 30‐60m 
(einschließlich der Schutzbereiche) vorstellen (abhängig von verschiedenen 
Parametern). Bitte beachten Sie zur Veranschaulichung die beiliegende Skizze mit 
Einzeichnung des Trassenverlaufes. Alle geplanten Konstruktionen und notwendige 
Baukräne dürfen nicht in die Richtfunktrasse ragen. 
Wir bitten um Berücksichtigung und Übernahme der o.g. Richtfunktrasse in die 
Vorplanung und in die zukünftige Bauleitplanung bzw. den zukünftigen 
Flächennutzungsplan. Innerhalb der Schutzbereiche (horizontal und vertikal) sind 
entsprechende Bauhöhenbeschränkungen s.o. festzusetzen, damit die 
raumbedeutsame Richtfunkstrecke nicht beeinträchtigt wird. 
Es muss daher ein horizontaler Schutzkorridor zur Mittellinie der Richtfunkstrahlen 
von mindestens +/‐ 30 m und ein vertikaler Schutzabstand zur Mittellinie von 
mindestens +/‐ 20 m eingehalten werden. 

Der Trassenverlauf der Telekommunikationslinien wurde 
mitsamt der Schutzkorridore nachrichtlich in den Bebau-
ungsplan übernommen. 
Ergänzend wurde bereits ein Hinweis bezüglich der Richt-
funktrassen in den Bebauungsplan aufgenommen.  

Die Stellungnahme 
wird berücksichtigt. 

25.2.3 Anlage 1 
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Die Anlage wird zur Kenntnis genommen.  Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

25.2.4 Anlage 2 

 

Der vom Eingeber dargestellte Bereich entspricht dem 
räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. B28 
zum Zeit-punkt der erneuten Offenlage. Die Anlage wird zur 
Kenntnis genommen.  

Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

25.2.5 Anlage 3 
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Die Anlage wird zur Kenntnis genommen.  Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

25.2.6 Anlage 4 

 

Die Anlage wird zur Kenntnis genommen.  Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

26 THYSSENGAS 

26.1 Mit Schreiben vom 11.05.2020 

26.1.1 Keine Bedenken 

mit Ihrer Nachricht vom 23.04.2020 teilen Sie uns die o. g. Maßnahme/n mit:  

[x] Durch die o. g. Maßnahme werden keine von Thyssengas GmbH  

     betreuten Gasfernleitungen betroffen.  

[x] Neuverlegungen in diesem Bereich sind von uns zz. nicht vorgesehen.  

[  ] Die uns übersandten Unterlagen senden wir Ihnen wunschgemäß zurück.  

Gegen die o. g. Maßnahme bestehen aus unserer Sicht keine Bedenken.  

Bitte beachten Sie unsere neue Anschrift:  

Thyssengas GmbH, Emil-Moog-Platz 13, 44137 Dortmund 

Es werden keine Bedenken oder Anregungen vorgetragen. Die 
Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

27 VODAFONE NRW GMBH 
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27.1 Mit Schreiben vom 29.05.2020 

27.1.1 Keine Bedenken 

Im Planbereich liegen keine Versorgungsanlagen der Vodafone NRW GmbH. Wir sind 
grundsätzlich daran interessiert, unser glasfaserbasiertes Kabelnetz in Neubaugebieten 
zu erweitern und damit einen Beitrag zur Sicherung der Breitbandversorgung für Ihre 
Bürger zu leisten. 

Ihre Anfrage wurde an die zuständige Fachabteilung weitergeleitet, die sich mit Ihnen zu 
gegebener Zeit in Verbindung setzen wird. Bis dahin bitten wir Sie, uns am Bebauungs-
planverfahren weiter zu beteiligen. 

Es werden keine Bedenken oder Anregungen geäußert. Die Stel-
lungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

27.2 Mit Schreiben vom 20.08.2020 

27.2.1 Keine Bedenken 

Im Planbereich liegen keine Versorgungsanlagen der Vodafone NRW GmbH. Wir sind 
grundsätzlich daran interessiert, unser glasfaserbasiertes Kabelnetz in Neubaugebie-
ten zu erweitern und damit einen Beitrag zur Sicherung der Breitbandversorgung für 
Ihre Bürger zu leisten. 
Ihre Anfrage wurde an die zuständige Fachabteilung weitergeleitet, die sich mit Ihnen 
zu gegebener Zeit in Verbindung setzen wird. Bis dahin bitten wir Sie, uns am Bebau-
ungsplanverfahren weiter zu beteiligen. 

Es werden keine Bedenken oder Anregungen geäußert. Die 
Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

28 WASSERVERBAND EIFEL-RUR 

28.1 Mit Schreiben vom 04.06.2020 

28.1.1 Niederschlagswasserbeseitigung 
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geplant ist die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. B 28 „Wohnpark Weiherhof III“ in der 
Ortslage Oberzier, um eine Fläche von ca. 2,6 ha als Wohnbaufläche zu nutzen. Bisher 
wird die Fläche als Dauergrünland genutzt und ist daher nicht befestigt. 

Gemäß § 44 LWG NW besteht für Grundstücke, die nach dem 1. Januar 1996 erstmals 
erbaut, befestigt oder an die öffentliche Kanalisation angeschlossen werden, grundsätz-
lich eine Pflicht zur Versickerung von unbelastetem Niederschlagswasser. Die Versicke-
rungsfähigkeit des Untergrunds ist in einem Bodengutachten zu überprüfen. Der An-
schluss an das bestehende Kanalnetz sollte nur erfolgen, wenn die Versickerungsfähigkeit 
des Bodens ausgeschlossen ist. 

Laut dem Niederschlagswasserbeseitigungskonzept der Gemeinde Niederzier (2015) ist 
in unmittelbarer Umgebung der Fläche des Bebauungsplans B 28 die Errichtung eines 
Regenrückhaltebeckens (Baubeginn 2016) geplant. Es ist darzustellen, ob das Baugebiet 
an dieses Regenrückhaltebecken angeschlossen werden soll und an welcher Stelle die 
Einleitung des Regenrückhaltebeckens in den Ellebach erfolgt. 

Grundsätzlich wird seitens des WVER favorisiert eine weitere Einleitung in den Ellebach 
zu vermeiden, da im Bereich der Ortslage Oberzier bereits im derzeitigen Zustand weit-
räumige Überschwemmungsgebietsflächen für 100-jährliche Hochwasserereignisse vor-
liegen. Durch weitere, ungedrosselte Einleitungen kann es zu einer Verschärfung dieser 
Situation und somit zu weiteren Betroffenheiten innerhalb der Ortslage Oberzier kom-
men. 

Aus den genannten Gründen ist die weitere Entwässerungsplanung mit dem WVER abzu-
stimmen. 

Eine direkte Einleitung des Regenwassers (Oberflächenwassers) 
in die vorhandenen Regenwasserkanalisation kann nicht erfol-
gen. Zur Bebauung der Parzellen ist eine Kanalrückhaltung er-
forderlich. Die Kanalrückhaltung kann erfolgen durch DN800 mit 
einer Länge von 42 m oder alternativ mit Rigolenfüllkörper, er-
mittelte Menge ca. 100 Stück. Die Rigolenfüllkörper sollten je-
doch nicht gleichzeitig als Versickerungskörper eingesetzt wer-
den.  

 

Der Schmutzwasseranschluss kann an den vorhandenen 
Schmutzwasserkanal erfolgen.  

 

 

 

 

 

Detaillierte Ausarbeitungen sind im noch zu erstellenden Ent-
wässerungsantrag erforderlich. 

Die weitere Entwässerungsplanung kann zudem mit dem WVER 
abgestimmt werden.  

Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

29 WESTNETZ 

29.1 Mit Schreiben vom 07.05.2020 

29.1.1 Keine Bedenken 
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diese Stellungnahme betrifft nur das von uns betreute Nieder‐ und Mittelspannungsnetz 
bis zur 35‐kV‐Spannungsebene. 

Gegen die oben angeführten Planungen der Gemeinde Niederzier bestehen unsererseits 
keine Bedenken, da keine von uns betreuten Versorgungsanlagen betroffen sind. 

Es werden keine Bedenken oder Anregungen geäußert. Die Stel-
lungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

29.1.2 Anlage 1: Netzdaten Fttx 

 

Die Anlage wird zur Kenntnis genommen.  Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen. 
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Die Anlage wird zur Kenntnis genommen.  Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen. 
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Die Anlage wird zur Kenntnis genommen.  Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen. 
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Die Anlage wird zur Kenntnis genommen.  Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen. 
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Die Anlage wird zur Kenntnis genommen.  Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen. 
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Die Anlage wird zur Kenntnis genommen.  Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

29.1.3 Anlage 2: Netzdaten Gas 
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Die Anlage wird zur Kenntnis genommen.  Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen. 
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Die Anlage wird zur Kenntnis genommen.  Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen. 
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Die Anlage wird zur Kenntnis genommen.  Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen. 
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Die Anlage wird zur Kenntnis genommen.  Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen. 



Gemeinde Niederzier 
Abwägung zu den Behörden und TÖBs 

 
 70 

 

Die Anlage wird zur Kenntnis genommen.  Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen. 
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Die Anlage wird zur Kenntnis genommen.  Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

29.1.4 Anlage 3: Netzdaten Strom 
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…

 

Die Anlage wird zur Kenntnis genommen.  Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen. 
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Die Anlage wird zur Kenntnis genommen.  Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen. 
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Die Anlage wird zur Kenntnis genommen.  Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen. 
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Die Anlage wird zur Kenntnis genommen.  Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen. 
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Die Anlage wird zur Kenntnis genommen.  Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen. 
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Die Anlage wird zur Kenntnis genommen.  Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

29.1.5 Anlage 4: Netzdaten Wärme 
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Die Anlage wird zur Kenntnis genommen.  Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen. 
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Die Anlage wird zur Kenntnis genommen.  Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen. 
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Die Anlage wird zur Kenntnis genommen.  Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen. 
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Die Anlage wird zur Kenntnis genommen.  Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen. 
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Die Anlage wird zur Kenntnis genommen.  Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen. 
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Die Anlage wird zur Kenntnis genommen.  Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

29.1.6 Anlage 5: Netzdaten Wasser 
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Die Anlage wird zur Kenntnis genommen.  Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen. 
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Die Anlage wird zur Kenntnis genommen.  Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen. 
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Die Anlage wird zur Kenntnis genommen.  Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen. 



Gemeinde Niederzier 
Abwägung zu den Behörden und TÖBs 
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Die Anlage wird zur Kenntnis genommen.  Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen. 



Gemeinde Niederzier 
Abwägung zu den Behörden und TÖBs 
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Die Anlage wird zur Kenntnis genommen.  Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen. 



Gemeinde Niederzier 
Abwägung zu den Behörden und TÖBs 
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Die Anlage wird zur Kenntnis genommen.  Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

29.1.7 Anlage 6: Niederschrift extern 



Gemeinde Niederzier 
Abwägung zu den Behörden und TÖBs 
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Die Anlage wird zur Kenntnis genommen.  Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen. 



Gemeinde Niederzier 
Abwägung zu den Behörden und TÖBs 
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Die Anlage wird zur Kenntnis genommen.  Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen. 



Gemeinde Niederzier 
Abwägung zu den Behörden und TÖBs 
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29.1.8 Anlage 7: Nutzungsvereinbarung 
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Die Anlage wird zur Kenntnis genommen.  Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen. 
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Die Anlage wird zur Kenntnis genommen.  Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
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Die Anlage wird zur Kenntnis genommen.  Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
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Die Anlage wird zur Kenntnis genommen.  Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen. 
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Die Anlage wird zur Kenntnis genommen.  Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen. 
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29.1.9 Anlage 8: Schutzanweisung 

[Das Merkblatt umfasst 24 Seiten und enthält keine relevanten Aspekte für das aktuelle 
Bauleitplanverfahren, da die Inhalte erst für die Ebene der Ausführungsplanung relevant 
werden. Diesbezüglich wird auf eine Darstellung in der Abwägungstabelle verzichtet. Bei 
Bedarf kann das Merkblatt jedoch gerne bei der Gemeinde Niederzier eingesehen wer-
den.] 

- - 

29.1.10 Anlage 9: Zeichenerklärung Gas 
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Die Anlage wird zur Kenntnis genommen.  Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen. 



Gemeinde Niederzier 
Abwägung zu den Behörden und TÖBs 
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29.1.11 Anlage 10: Zeichenerklärung Strom Fttx 
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Die Anlage wird zur Kenntnis genommen.  Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen. 



Gemeinde Niederzier 
Abwägung zu den Behörden und TÖBs 
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29.1.12 Anlage 11: Zeichenerklärung Wärme 



Gemeinde Niederzier 
Abwägung zu den Behörden und TÖBs 
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Die Anlage wird zur Kenntnis genommen.  Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen. 



Gemeinde Niederzier 
Abwägung zu den Behörden und TÖBs 
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29.1.13 Anlage 12: Zeichenerklärung Wasser 



Gemeinde Niederzier 
Abwägung zu den Behörden und TÖBs 
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Die Anlage wird zur Kenntnis genommen.  Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen. 



Gemeinde Niederzier 
Abwägung zu den Behörden und TÖBs 
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29.2 Mit Leitungsauskunft vom  

29.2.1 Planauskunft 

Wir weisen Sie darauf hin, dass der Support der manuellen Planauskunft 
eingeschränkt wird. 
Um auch in Zukunft einen zeitnahen Service zu gewährleisten, stellt die Westnetz 
GmbH eine gebührenfreie Online‐Planauskunft zur Verfügung. 
Falls Sie noch keine Zulassung zum Portal besitzen, registrieren sie sich bitte für die 
Nutzung des Auskunftssystems auf folgender Webseite: 
https://bauauskunft.westnetz.de 
Die Systemvoraussetzungen zur Nutzung des Auskunftssystems sowie eine 
Bedienungsanleitung werden Ihnen online zur Verfügung gestellt. 

Es werden keine Bedenken oder Anregungen vorgetragen. 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  

Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen.  

29.2.2 Anlage 1: Online-Planauskunft Wasser 



Gemeinde Niederzier 
Abwägung zu den Behörden und TÖBs 
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Es ist kein Bestand im Verteilnetz der Westnetz GmbH vor-
handen. Die Anlage wird zur Kenntnis genommen. 

Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen.  



Gemeinde Niederzier 
Abwägung zu den Behörden und TÖBs 
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Gemeinde Niederzier 
Abwägung zu den Behörden und TÖBs 
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29.2.3 Anlage 2: Online-Planauskunft Wärme 



Gemeinde Niederzier 
Abwägung zu den Behörden und TÖBs 
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Es ist kein Bestand im Verteilnetz der Westnetz GmbH vor-
handen. Die Anlage wird zur Kenntnis genommen. 

Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen.  



Gemeinde Niederzier 
Abwägung zu den Behörden und TÖBs 
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29.2.4 Anlage 3: Online-Planauskunft Strom 
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Abwägung zu den Behörden und TÖBs 
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Durch die Niederzierer Straße verläuft eine Stromleitung der 
Westnetz GmbH. Die Anlage wird zur Kenntnis genommen. 

Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen.  



Gemeinde Niederzier 
Abwägung zu den Behörden und TÖBs 
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Abwägung zu den Behörden und TÖBs 

 
 125 

 



Gemeinde Niederzier 
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29.2.5 Anlage 4: Online-Planauskunft Gas 



Gemeinde Niederzier 
Abwägung zu den Behörden und TÖBs 
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Es ist kein Bestand im Verteilnetz der Westnetz GmbH vor-
handen. Die Anlage wird zur Kenntnis genommen. 

Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen.  



Gemeinde Niederzier 
Abwägung zu den Behörden und TÖBs 

 
 129 

 



Gemeinde Niederzier 
Abwägung zu den Behörden und TÖBs 

 
 130 

 



Gemeinde Niederzier 
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29.2.6 Anlage 5: Online-Planauskunft Fttx 



Gemeinde Niederzier 
Abwägung zu den Behörden und TÖBs 
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Der Fttx-Bestand für diesen Bereich ist in der Sparte Strom 
dokumentiert. Die Anlage wird zur Kenntnis genommen.  

Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen.  



Gemeinde Niederzier 
Abwägung zu den Behörden und TÖBs 
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29.2.7 Anlage 6: Zeichenerklärungen 



Gemeinde Niederzier 
Abwägung zu den Behörden und TÖBs 
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Die Anlagen werden zur Kenntnis genommen. Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen.  
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Abwägung zu den Behörden und TÖBs 

 
 143 

 



Gemeinde Niederzier 
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Gemeinde Niederzier 
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30 WPD WINDMANAGER ERKELENZ GMBH 

30.1 Mit Schreiben vom  

30.1.1 Namensänderung 



Gemeinde Niederzier 
Abwägung zu den Behörden und TÖBs 
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zunächst möchten wir Sie informieren, dass die „psm Nature Power Service &  
Management GmbH & Co. KG" seit dem 01.07.2020 als „wpd windmanager Erkelenz 
GmbH & Co. KG" firmiert. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und für zukünftige 
Beteiligungsverfahren berücksichtigt. 

Die Stellungnahme 
wird berücksichtigt. 

30.1.2 Keine Betroffenheit 

Namens und im Auftrag der vorgenannten Betreibergesellschaft „ Windpark Düren 
Nr. 29 GmbH & Co. KG teilen wir mit, dass deren Belange von der o. g. Planung nicht 
betroffen sind. 

Es werden keine Bedenken oder Anregungen geäußert. Die 
Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen. 
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